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79 
Gesetz zur Änderung der Ordnungen der Kommission  
für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen  

(BayRKO-Änderungsgesetz – BayRKOÄndG)

Artikel 1
Änderung der Ordnung der Kommission für das 
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 

Die Ordnung der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen 
Diözesen (Bayerische Regional-KODA-Ordnung – BayRKO) vom 1. Januar 
2006 in der Fassung vom 1. Mai 2016 wird nach Beratung in der Freisinger 
Bischofskonferenz am 31. März 2022 wie folgt geändert:  

1.	 § 1 wird wie folgt geändert:

a)	Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	Die Nummer 4 wird gestrichen.

bb)	Die bisherige Nummer 5 wird zu Nummer 4, und die bisherige 
Nummer 6 wird zu Nummer 5.

b)	Absatz 3 Sätze 1 und 2 werden wie folgt neu gefasst: 

	 „(3) 1Wenn kirchliche Rechtsträger sich satzungsgemäß dafür ent-
schieden haben, die Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrich-
tungen des Deutschen Caritasverbandes (AVR) anzuwenden, bleiben 
sie von der Zuständigkeit der Kommission ausgenommen. 2Davon 
abweichend bleibt die Zuständigkeit der Kommission unberührt für 
Schulen sowie für Arbeitsbereiche nach Maßgabe des § 1 Absätze 6 
und 8 ABD, sofern dort vor dem 1. April 2022 das ABD angewandt 
wurde.“
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2.	 § 4 wird wie folgt geändert:

a)	Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	In Satz 2 wird die Zahl „38“ durch die Zahl „40“ und die Zahl „19“ 
jeweils durch die Zahl „20“ ersetzt.

bb)	In Satz 2 b) wird das Wort „drei“ jeweils durch das Wort „vier“ ersetzt.

b)	In Absatz 2 wird Satz 3 wie folgt neu gefasst:

	 „3Im Fall der Entsendung ist für deren Dauer für jedes Gewerkschafts-
mitglied die Dienstgeberseite um einen Dienstgebervertreter / eine 
Dienstgebervertreterin zu erhöhen.“

3.	 § 5 wird wie folgt geändert:

a)	Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt geändert:

	 Nach dem Wort „Orden“ werden ein Komma und die Wörter „insbe-
sondere der Orden nach päpstlichem Recht,“ eingefügt.

b)	In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Gruppen“ durch das Wort „Arbeits-
bereiche“ ersetzt.

4.	 § 6 wird wie folgt geändert:

a)	In Absatz 4 Satz 6 werden nach dem Wort „Notar“ die Wörter „/ einer 
Notarin“ eingefügt.

b)	In Absatz 8 werden nach dem Wort „auf,“ die Wörter „rücken nach 
der Maßgabe des § 8 Absatz 7 die nächstberechtigten Ersatzmitglie-
der für den Rest der Amtsperiode nach“ durch die Wörter „erfolgt 
keine Nachbesetzung“ ersetzt.
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5.	 § 7 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a)	Satz 5 wird wie folgt neu gefasst:
	 „5Der Vorsitz liegt jeweils zur Hälfte der Amtszeit bei der Dienstneh-

mer- und der Dienstgeberseite.“

b)	Satz 6 wird wie folgt neu gefasst: 

	 „6Die zeitliche Verteilung kann im Einvernehmen von Dienstnehmer- 
und Dienstgeberseite gesondert bestimmt werden.“  

6.	 § 8 wird wie folgt geändert:

a)	In Absatz 1 Satz 1 wird folgende Nummer 5 eingefügt:

	 „5Abberufung eines Mitglieds durch die entsendende Gewerkschaft 
oder Beendigung der Mitgliedschaft einer Gewerkschaft; dies gilt 
auch für die Dienstgebervertreter/innen nach § 4 Absatz 2 Satz 3, 
wenn der Gewerkschaftssitz nicht nachbesetzt wird.“

b)	In Absatz 3 Satz 5 werden die Wörter „Ebenfalls ruht die Mitglied-
schaft“ durch die Wörter „Die Mitgliedschaft ruht ebenso“ ersetzt. 

7.	 § 9 wird wie folgt geändert:

a)	In Absatz 1 wird nach Satz 3 folgender Satz 4 angefügt:

	 „4§ 15 Abs. 9 Satz 5 gilt mit der Maßgabe, dass statt des Vorbereitungs-
ausschusses der/die Vorsitzende im Einvernehmen mit dem/der stell-
vertretenden Vorsitzenden der Kommission bzw. der Unterkommissi-
on handelt.“

b)	In Absatz 2 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:
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	 „2Die Festlegung erfolgt durch die Kommission.“ Die bisherigen Sätze 
2 und 3 werden zu den Sätzen 3 und 4.

8.	 Es wird folgender neuer § 9 a eingefügt:

§ 9a Unterkommission für Einrichtungen in wirtschaftlichen Notlagen

(1) 1Jede (Gesamt-)Mitarbeitervertretung oder jeder Dienstgeber oder bei-
de gemeinsam können bei Vorliegen einer wirtschaftlichen Notlage für 
die Gesamtheit der Einrichtungen eines Rechtsträgers, für eine Einrich-
tung oder für Teile einer Einrichtung einen schriftlich zu begründenden 
Antrag an den Vorsitzenden / die Vorsitzende der Kommission stellen, 
zeitlich befristet von einzelnen durch die Kommission beschlossenen 
Regelungen (insb. Höhe aller Entgeltbestandteile, Umfang der regelmä-
ßigen Arbeitszeit und Umfang des Erholungsurlaubs) unter Beachtung 
der gesetzlichen Vorgaben abzuweichen. 2Zur Begründung hat der / ha-
ben die Antragsteller die erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 3Bei An-
trägen einer (Gesamt-) Mitarbeitervertretung reicht eine substanziierte 
Darstellung aus.

(2) 1Für Anträge nach Absatz 1 richtet die Kommission für die Dauer ihrer 
Amtsperiode eine Unterkommission für Einrichtungen in wirtschaftli-
chen Notlagen ein. 2Diese Unterkommission setzt sich paritätisch aus 
vier Vertretern/Vertreterinnen aus der Reihe der Dienstnehmer und vier 
Vertretern/Vertreterinnen aus der Reihe der Dienstgeber zusammen. 
3Der/Die Vorsitzende und der/die stellvertretende Vorsitzende der Kom-
mission sind kraft Amtes Vorsitzende dieser Unterkommission, je ein 
weiteres Mitglied der Dienstgeber- und der Dienstnehmerseite wird von 
der jeweiligen Seite bereits bei der Einrichtung dieser Unterkommission 
für die Dauer der Amtsperiode gewählt (permanente Mitglieder). 4Dar-
über hinaus werden jeweils ein Stellvertreter / eine Stellvertreterin für 
diese Mitglieder für den Fall der Verhinderung gewählt. 5Die zwei ande-
ren Mitglieder jeder Seite werden unverzüglich nach Eingang eines An-
trags im Sinne von Absatz 1 für die Dauer des Verfahrens zur Erledigung 
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des Antrags von der jeweiligen Seite bestimmt (Ad-hoc-Mitglieder). 

(3) 1Der/Die Vorsitzende der Kommission leitet einen Antrag nach Absatz 1 
unverzüglich an die weiteren Mitglieder dieser Unterkommission wei-
ter. 2Er/sie veranlasst unverzüglich die Bestimmung der Ad-hoc-Mitglie-
der. 3Nach der Bestimmung lädt er/sie die Mitglieder dieser Unterkom-
mission zu einer zeitnahen Sitzung ein.

(4) 1Über einen Antrag nach Absatz 1 entscheidet diese Unterkommission 
unverzüglich durch Beschluss. 2Soweit sie Abweichungen zulässt, sind 
diese zeitlich zu befristen. 3Sie kann von dem Dienstgeber der Einrich-
tung gegebenenfalls weitere erforderliche Unterlagen anfordern.

(5) 1Die Sitzungen dieser Unterkommission werden von dem/der Vorsitzen-
den, bei dessen/deren Verhinderung von dem stellvertretenden Vorsit-
zenden / der stellvertretenden Vorsitzenden einberufen und geleitet. 
2Die Führung der laufenden Geschäfte erfolgt durch die Geschäftsstelle 
der Kommission. 3Die Mitglieder dieser Unterkommission sollen vor Ort 
Gespräche mit den Betroffenen, insbesondere mit der betroffenen (Ge-
samt-)Mitarbeitervertretung und dem betroffenen Dienstgeber führen. 
4Jede Seite dieser Unterkommission kann einen Sachverständigen / eine 
Sachverständige hinzuziehen; dieser/diese hat das Recht zur Teilnahme 
an den Sitzungen dieser Unterkommission.

(6) 1Die von dieser Unterkommission mit einer Mehrheit der Stimmen von 
zwei Drittel ihrer Mitglieder beschlossenen Regelungsvorschläge sind 
qualifizierte Beschlussempfehlungen. 2Diese werden dem zuständigen 
Diözesanbischof bzw. den zuständigen Diözesanbischöfen nur dann zur 
Inkraftsetzung zugeleitet, wenn ihnen die Kommission mit einer Mehr-
heit von zwei Drittel der Stimmen ihrer Mitglieder zustimmt. 3Die Voll-
versammlung hat darüber unverzüglich abzustimmen. 4Das Gesamt-
verfahren soll innerhalb einer Höchstdauer von drei Monaten erledigt 
werden. 5Die Frist nach Satz 4 beginnt mit der Feststellung der Vollstän-
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digkeit der eingereichten Unterlagen durch den Vorsitzenden / die Vor-
sitzende im Einvernehmen mit dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 
dieser Unterkommission.

(7) 1Vorschriften dieser Ordnung über die Kommission gelten für diese Un-
terkommission entsprechend, soweit sich nicht aus den vorgenannten 
Absätzen etwas anderes ergibt. 2§ 15 Abs. 9 Satz 5 gilt mit der Maßgabe, 
dass statt des Vorbereitungsausschusses der/die Vorsitzende im Einver-
nehmen mit dem/der stellvertretenden Vorsitzenden handelt.“

9.	 Der bisherige § 9a wird zu § 9b und wie folgt geändert:

a)	In Absatz 5 wird das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „in Text-
form“ ersetzt. 

b)	Absatz 6 wird wie folgt neu gefasst: 

	 „1§ 15 Absätze 3, 4, 7 und 9 gelten entsprechend. 2§ 15 Abs. 9 Satz 5 
gilt mit der Maßgabe, dass statt des Vorbereitungsausschusses der/
die Vorsitzende im Einvernehmen mit dem/der stellvertretenden Vor-
sitzenden handelt.“

10.	§ 10 wird wie folgt geändert:

	 In Absatz 2 Satz 2 wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und 
folgender Halbsatz eingefügt: „dies gilt auch für ihre berufliche Ent-
wicklung.“

11.	§ 15 wird wie folgt geändert:

a)	In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „in 
Textform“ ersetzt. 

b)	Absatz 2 wird wie folgt geändert:
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aa)	In Satz 1 werden die Wörter „zehn Tage“ durch die Wörter „zwei 
Wochen“ ersetzt. 

bb)	In Satz 1 wird das Wort „sechs“ durch das Wort „acht“ ersetzt. 

cc)	 Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:

	 „2Die Tagesordnung und die Sitzungsunterlagen sollen spätes-
tens eine Woche vor der Sitzung zugehen.“

dd)	Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 3.

c)	Absatz 3 wird wie folgt geändert:

	 In Satz 1 und Satz 3 wird das Wort „Stimmrechtes“ jeweils durch das 
Wort „Stimmrechts“ ersetzt.

d)	Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:

„(4) Die Kommission ist beschlussfähig, wenn von jeder Seite jeweils die 
Hälfte der Mitglieder, darunter der/die Vorsitzende oder der/die stellver-
tretende Vorsitzende, anwesend ist.“

e)	Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:

„(5) Antragsberechtigt ist jedes Mitglied der Kommission; die Anträge müs-
sen in Textform mit Begründung vorgelegt werden.“

f)	 Es wird folgender neuer Absatz 9 angefügt:

„(9) 1Die Sitzungen finden in der Regel als Präsenzsitzungen statt. 2Die Teil-
nahme an Präsenzsitzungen von einzelnen Mitgliedern mittels Video ist 
unzulässig. 3Im Ausnahmefall kann die Sitzung mittels Videokonferenz 
durchgeführt werden, wenn sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt der 
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Sitzung keine Kenntnis nehmen können. 4Eine Aufzeichnung ist unzu-
lässig. 5Über das Vorliegen eines Ausnahmefalles und die Auswahl der 
Videokonferenzsoftware entscheidet der Vorbereitungsausschuss. 6Im 
Fall des Absatzes 2 Satz 3 entscheidet der/die Vorsitzende im Einverneh-
men mit dem/der stellvertretenden Vorsitzenden. 7Die Absätze 1 bis 7 
gelten für eine Sitzung mittels Videokonferenz entsprechend. 8Die Be-
schlussfassung (§ 16 Absatz 1) durch Abstimmung in einer Sitzung mit-
tels Videokonferenz ist zulässig; dies gilt auch für den Fall der geheimen 
Abstimmung, wenn sichergestellt ist, dass das Abstimmungsgeheim-
nis gewahrt ist. 9Die Durchführung geheimer Wahlen (§§ 7 und 19) ist 
zulässig, wenn sichergestellt ist, dass das Wahlgeheimnis gewahrt ist. 
10Jedem Mitglied der Kommission werden die notwendigen technischen 
Mittel (Hardware und Software) für die Teilnahme an Videokonferenzen 
zur Verfügung gestellt. Bezüglich der Kosten gilt § 25.“

12.	§ 18 wird wie folgt geändert:

	 In Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „müssen“ durch das Wort „sollen“ 
ersetzt.

13.	§ 21 wird wie folgt geändert:

a)	Es wird folgender neuer Absatz 1a eingefügt:

	 „(1a) 1§ 15 Abs. 9 findet entsprechende Anwendung mit der Maßga-
be, dass statt des Vorbereitungsausschusses der/die Vorsitzende des 
Vermittlungsausschusses entscheidet. 2Präsenzsitzungen mit einem 
Teil der Mitglieder, an denen ein anderer Teil der Mitglieder mittels 
Videokonferenz teilnimmt, sind unzulässig. 3Über die Durchführung 
einer Sitzung mittels Videokonferenz und die Auswahl der Videokon-
ferenzsoftware entscheidet der Vorsitzende / die Vorsitzende. 4Die 
übrigen Absätze bleiben im Fall der Durchführung einer Sitzung mit-
tels Videokonferenz unberührt.“
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b)	In Absatz 2 Satz 6 wird nach dem Wort „der“ das Wort „/die“ eingefügt.

14.	§ 23 wird wie folgt geändert:

	 In Satz 1 wird das Wort „Vorbereitung“ durch die Wörter „Vor- und 
Nachbereitung“ ersetzt.

15.	§ 25 wird wie folgt geändert:

	 In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Dienstnehmerseite“ die 
Wörter „sowie für die Tätigkeit im Vorbereitungsausschuss“ eingefügt.

Artikel 2 
Änderung der Ordnung für das Verfahren zur Wahl der Vertreter/Vertreterinnen 

der Beschäftigten in der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht  
der bayerischen Diözesen 

Die Ordnung für das Verfahren zur Wahl der Vertreter/Vertreterinnen der 
Beschäftigten in der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayeri-
schen Diözesen (Regional-KODA-Wahlordnung BayRKWO) vom 1. Januar 
2006 in der Fassung vom 1. September 2018 wird nach Beratung in der Frei-
singer Bischofskonferenz am 31. März 2022 wie folgt geändert: 

1.	 § 2 wird wie folgt geändert:

a)	Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 und Nummer 6 werden wie folgt neu ge-
fasst:

	 „5 Wahlbereich 5: Beschäftigte im pastoralen Dienst, die gemäß der 
Entgeltordnung für Pastoralassistentinnen/Pastoralassistenten und 
Pastoralreferentinnen/Pastoralreferenten gemäß ABD Teil A, 2.4. oder 
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gemäß der Entgeltordnung für Gemeindeassistentinnen/ Gemein-
deassistenten und Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten ge-
mäß ABD Teil A, 2.5. oder gemäß der Entgeltordnung für Pfarrhelfe-
rinnen und Pfarrhelfer gemäß ABD Teil A, 2.15. eingruppiert sind,“

	 „6Wahlbereich 6: Beschäftigte, die gemäß der Entgeltordnung für 
Mesnerinnen und Mesner gemäß ABD Teil A, 2.8. oder gemäß der Ent-
geltordnung für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker gemäß 
ABD Teil A, 2.9. eingruppiert sind,“

b)	Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

	 Das Wort „gemischten“ wird gestrichen, nach dem Wort „Tätigkei-
ten“ wird ein Komma gesetzt und werden die Wörter „die über einen 
Wahlbereich hinausgehen,“ eingefügt.

2.	 § 4 wird wie folgt geändert:

a)	Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	Die Wörter „jeweiligen“ und „Bereich A“ werden gestrichen. 

bb)	Nach dem Wort „Vorstand“ werden die Wörter „bzw. den Vorstän-
den“ eingefügt und das Wort „Arbeitsgemeinschaft“ durch „Ar-
beitsgemeinschaft/en“ ersetzt.

b)	In Absatz 3 wird nach den Wörtern „den Vorsitzenden der“ das Wort 
„jeweiligen“ eingefügt.

3.	 Es wird folgender neuer § 4 a eingefügt:

„§ 4a Kosten und Freistellung
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(1) 1Die Kosten des Diözesan-Wahlvorstands trägt die Diözese. 2Die Kosten 
des Regional-Wahlvorstands und des Lehrer-Wahlvorstands tragen die 
Bayerischen Diözesen. 3Zu den erforderlichen Kosten gehören auch 

–	 die Kosten für die Teilnahme an Schulungsveranstaltungen für 
Wahlausschüsse;

–	 die Kosten, die durch die Beziehung sachkundiger Personen ent-
stehen, soweit diese zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufga-
ben notwendig ist und die Diözese der Kostenübernahme vorher 
zugestimmt hat; die Zustimmung darf nicht missbräuchlich ver-
weigert werden;

–	 die Kosten der Beauftragung eines Bevollmächtigten in Verfah-
ren vor den kirchlichen Gerichten für Arbeitssachen, soweit die 
Bevollmächtigung zur Wahrung der Rechte des Bevollmächti-
genden notwendig ist.

(2) 1Die Mitglieder der Wahlvorstände sind im notwendigen Umfang von 
ihrer Arbeit freizustellen. 2Die Freistellung beinhaltet den Anspruch auf 
Reduzierung der übertragenen Aufgaben.“

4.	 § 5 wird wie folgt geändert:

a)	In Absatz 1 werden die Wörter „Bereich A“ gestrichen.

b)	In Absatz 4 wird das Wort „Lehrerwahlvorstandes“ durch das Wort 
„Lehrer-Wahlvorstandes“ und das Wort „mindestens“ durch das Wort 
„spätestens“ ersetzt.

c)	In Absatz 5 wird das Wort „mindestens“ durch das Wort „spätestens“ 
ersetzt.

5.	 § 7 wird wie folgt geändert:

a)	Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:
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„(1) Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten von Rechtsträgern gemäß § 11, 
die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und am 1. Januar des 
Kalenderjahres, in dem der Wahltag liegt, in einem Arbeitsverhältnis zu 
einem kirchlichen Arbeitgeber stehen, der das ABD anwendet und auf 
deren Arbeitsverhältnis das ABD Anwendung findet.“ 

b)	Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa)	Die Nummer 4 wird gestrichen. 

bb)	Die bisherige Nummer 5 wird zu Nummer 4 und wie folgt neu 
gefasst: 

	 „4Beschäftigte, die am 1. November des Vorjahres des Kalender-
jahres, in dem der Wahltag liegt, noch mindestens sechs Monate 
unter Wegfall der Bezüge beurlaubt sind,“

cc)	 Die bisherige Nummer 6 wird zu Nummer 5, und die bisherige 
Nummer 7 wird zu Nummer 6.

6.	 § 8 wird wie folgt neu gefasst: 

	 „Wahlvorschlagsberechtigt sind die wahlberechtigten Beschäftigten, 
die innerhalb der vom Wahlvorstand festgelegten Frist in einem kirchli-
chen Arbeitsverhältnis stehen.“

7.	 § 9 wird wie folgt geändert:

a)	Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 wird gestrichen. Die bisherige Nummer 2 
wird zu Nummer 1, die bisherige Nummer 3 wird zu Nummer 2. 

b)	Absatz 3 wird gestrichen.



230 FOLGE 6  |  PASSAU, 1. AUGUST  2022  |  152. JAHRGANG

8.	 § 11 wird wie folgt geändert:

a)	Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
aa)	Das Wort „Ordinariate“ wird durch das Wort „Diözesen“ ersetzt. 

bb)	Nach den Wörtern „Rechtsträger, die“ werden die Wörter „unter 
den Geltungsbereich des § 1 BayRKO fallen und“ eingefügt. 

c)	Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa)	Das Wort „Verzeichnisse“ wird durch das Wort „Wahlverzeichnis-
se“ ersetzt.

bb)	Vor dem Wort „Wahlvorstand“ wird das Wort „jeweiligen“ einge-
fügt.

9.	 § 12 wird wie folgt geändert:

a)	Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	In Satz 2 werden die Wörter „mit Ausnahme der Beschäftigten 
gemäß § 7 Absatz 3 Nummer 4“ gestrichen.

bb)	In Satz 5 werden die Wörter „und zum Beginn der Freistellungs-
phase der Altersteilzeit“ gestrichen.

cc)	 In Satz 6 werden die Wörter „im Sinne des § 7 Absatz 3 Nummer 
4“ gestrichen.

b)	Absatz 3 wird wie folgt geändert:

	 Die Wörter „Die Wahlvorstände sind“ werden durch die Wörter. 
„1Der jeweilige Wahlvorstand ist“ ersetzt.
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c)	Absatz 4 wird wie folgt geändert:

	 Die Wörter „das Ordinariat“ werden durch die Wörter „die Diözese“ 
ersetzt, und vor dem Wort „Wahlvorstand“ wird das Wort „jeweili-
gen“ eingefügt.

10.	§ 13 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

	 Die Wörter „setzt eine Frist“ werden durch die Wörter „bestimmt ein 
Datum“ ersetzt.

11.	§ 14 wird wie folgt geändert:

a)	Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

	 „Die Diözesan-Wahlvorstände bzw. der Lehrer-Wahlvorstand fordern 
unverzüglich nach Erhalt der Vorlagen gemäß § 12 Absatz 1 die Wahl-
berechtigten auf, bis zu dem vom Regional-Wahlvorstand gemäß § 13 
Absatz 2 bestimmten Datum Wahlvorschläge einzureichen.“

b)	Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt geändert:

	 Die Wörter „der Kandidat / die Kandidatin“ werden durch die Wörter 
„der/die Vorgeschlagene“ ersetzt.

12.	§ 16 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt:

	 „3Bei Verhinderung kann die schriftliche Zustimmung zur Kandidatur 
auch im Vorfeld erfolgen.“

13.	§ 17 wird gestrichen. Der bisherige § 18 wird zu § 17 und wie folgt geändert: 
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a)	In Satz 1 werden die Wörter „bzw. versendet“ gestrichen.

b)	In Satz 2 wird nach den Wörtern „bestehen aus“ die Wörter „einem 
Wahlschein,“ eingefügt.

14.	Der bisherige § 19 wird zu § 18 und wie folgt geändert:

a)	Die bisherigen Sätze 1 bis 4 werden zum neuen Absatz 4.

b)	Folgende neue Absätze 1 bis 3 werden eingefügt:

„(1) Jeder/Jede Wahlberechtigte aus dem Wahlbereich 1 hat zwei Stimmen.

(2) In den anderen Wahlbereichen hat jeder/jede Wahlberechtigte so viele 
Stimmen, wie Dienstnehmervertreter/Dienstnehmervertreterinnen ge-
mäß § 4 BayRKO zu wählen sind.

(3) Je Kandidat/Kandidatin darf nur eine Stimme vergeben werden.“

15.	Der bisherige § 20 wird zu § 19. Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a)	Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	Das Wort „erfolgt“ wird durch das Wort „soll“ ersetzt, und nach 
dem Wort „Frist“ wird das Wort „erfolgen“ eingefügt.

b)	Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa)	Das Wort „erfolgt“ wird durch das Wort „soll“ ersetzt.

bb)	Nach den Worten „spätestens am“ wird das Wort „ersten“ eingefügt.

cc)	 Das Wort „Wahl“ wird durch die Wörter „Auszählung erfolgen“ er-
setzt.
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16.	Der bisherige § 21 wird zu § 20 und wie folgt geändert:

a)	Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:

	 „(2) 1Wahlbriefe sind zurückzuweisen, wenn

1.	 der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist,
2.	 dem Wahlbrief kein Wahlschein beiliegt,
3.	 dem Wahlbriefumschlag kein Stimmzettelumschlag beigefügt ist,
4.	 weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag ver-	
	 schlossen ist,
5.	 der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge enthält,
6.	 nicht der vom auszählenden Wahlvorstand ausgegebene Stimm-	
	 zettelumschlag benutzt worden ist,
7.	 ein Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich 	
	 in einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen 	
	 abweicht oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand enthält.
	 2Die Einsender/Einsenderinnen zurückgewiesener Wahlbriefe wer-	
	 den nicht als Wähler/Wählerinnen gezählt; ihre Stimmen gelten
	 als nicht abgegeben.“

b)	Absatz 3 wird wie folgt geändert:

	 Die Wörter „oder sein/ihr Wahlrecht nach § 7 Absatz 3 Nummer 4 
verliert“ werden gestrichen.

17.	Der bisherige § 22 wird zu § 21.

18.	Der bisherige § 23 wird zu § 22 und wie folgt geändert:

	 In Absatz 3 wird das Wort „Diözesan-Wahlausschusses“ durch das Wort 
„Diözesan-Wahlvorstandes“ ersetzt.
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19.	Der bisherige § 24 wird zu § 23.

20.	Der bisherige § 25 wird zu § 24 und wie folgt geändert:

a)	Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

	 Das Wort „Wahlvorstand“ wird durch die Wörter „Diözesan-Wahlvor-
stand bzw. dem Lehrer-Wahlvorstand“ ersetzt.

b)	In Absatz 2 Sätze 1 und 2 wird jeweils das Wort „Wahlvorstand“ durch 
die Wörter „Diözesan-Wahlvorstand bzw. der Lehrer-Wahlvorstand“ 
ersetzt.

c)	In Absatz 3 wird nach den Worten „Entscheidung des“ das Wort 
„Wahlvorstandes“ durch die Wörter „Diözesan-Wahlvorstandes bzw. 
des Lehrer-Wahlvorstandes“ ersetzt. Vor dem Wort „zulässig“ werden 
die Wörter „des Wahlvorstandes“ gestrichen.

21.	Der bisherige § 26 wird zu § 25 und wie folgt geändert:

In Absatz 2 Satz 1 wird „§ 25“ durch „§ 24“ ersetzt.

22.	Der bisherige § 27 wird zu § 26. 

Artikel 3
Inkrafttreten

1.	 Dieses Änderungsgesetz tritt mit Ausnahme der Änderung in § 4 BayR-
KO mit Wirkung vom 1. April 2022 in Kraft.

2.	 Die Änderung des § 4 Absatz 1 b) BayRKO tritt mit Wirkung vom 1.  
September 2023 in Kraft und mit Ablauf des 31. August 2028 außer Kraft. 
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3.	 § 9 Absatz 1 Satz 4, § 9a, § 15 Absatz 9 und § 21 Absatz 1a BayRKO treten 
mit Ablauf des 31. August 2028 außer Kraft. 

4.	 § 9b BayRKO wird zum 1. September 2028 wieder zu § 9a BayRKO, und 
Absatz 6 erhält ebenso wie § 4 Absatz 1 Buchstabe b) BayRKO wieder den 
Wortlaut in der Fassung vom 31. März 2022. § 2 Absatz 2 Satz 3 BayRKO 
bleibt unberührt.

Passau, 31. März 2022

Dr. Stefan Oster SDB
Bischof von Passau

Nachfolgend werden die ab 1. April 2022 geltenden Fassungen der Bayerischen 
Regional-KODA-Ordnung und der Regional-KODA-Wahlordnung bekannt ge-
macht: 

Ordnung der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht 
der bayerischen Diözesen (Bayerische Regional-KODA-Ordnung – BayRKO)

Präambel

1Die katholische Kirche hat gemäß Artikel 140 GG, 137 Absatz 3 WRV das ver-
fassungsrechtlich anerkannte Recht, die Arbeitsverhältnisse im kirchlichen 
Dienst als ihre Angelegenheit selbstständig zu ordnen. 2Um dem kirchli-
chen Sendungsauftrag und der daraus folgenden Besonderheit der kirch-
lichen Dienstgemeinschaft gerecht zu werden und um die Beteiligung der 
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Dienstnehmerseite gemäß Artikel 7 Grundordnung des kirchlichen Diens-
tes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse (Grundordnung) an der Ge-
staltung ihrer Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, wird zur Sicherung 
der Einheit und Glaubwürdigkeit des kirchlichen Dienstes und zur Ausge-
staltung eines einheitlichen, regionalen, kirchlichen Arbeitsvertragsrechts 
in den bayerischen Diözesen folgende Ordnung erlassen:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung regelt das Zustandekommen von Rechtsnormen über In-
halt, Abschluss und Beendigung von Arbeitsverhältnissen mit folgenden 
Rechtsträgern:

1.	 den bayerischen Diözesen,
2.	 den Kirchengemeinden und Kirchenstiftungen,
3.	 den Verbänden von Kirchenstiftungen,
4.	 den sonstigen dem Diözesanbischof unterstellten öffentlichen  
	 juristischen Personen des kanonischen Rechts,
5.	 den sonstigen kirchlichen Rechtsträgern, unbeschadet ihrer 
	 Rechtsform, die der bischöflichen Gesetzgebungsgewalt unterlie-	
	 gen; und deren rechtlich unselbständigen Einrichtungen.

(2) 1Diese Ordnung regelt auch das Zustandekommen von Rechtsnormen 
über Inhalt, Abschluss und Beendigung von Arbeitsverhältnissen mit sons-
tigen kirchlichen Rechtsträgern unbeschadet ihrer Rechtsform, wenn sie

a)	ihren Sitz in einer bayerischen Diözese haben, 
b)	die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher 

Arbeitsverhältnisse (Grundordnung) in ihrer jeweils geltenden Fas-
sung für ihren Bereich rechtsverbindlich in ihr Statut übernommen 
haben,

c)	die Übernahme der Grundordnung dem Diözesanbischof angezeigt 
haben.
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2Voraussetzung ist, dass der Diözesanbischof, in dessen Diözese der 
Rechtsträger seinen Sitz hat, der erstmaligen Aufnahme des Rechtsträgers 
in den Zuständigkeitsbereich der Kommission schriftlich zugestimmt hat. 
3Vor der Entscheidung des Diözesanbischofs ist die Kommission anzuhören. 
4Wird die Aufnahme in den Zuständigkeitsbereich der Kommission vom Di-
özesanbischof abgelehnt, teilt der Diözesanbischof seine Entscheidung mit 
Begründung dem Rechtsträger und der Kommission mit und verweist den 
Rechtsträger an die zuständige Kommission nach vorheriger Absprache 
mit dem für diese Kommission zuständigen Diözesanbischof. 

(3) 1Wenn kirchliche Rechtsträger sich satzungsgemäß dafür entschieden 
haben, die Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deut-
schen Caritasverbandes (AVR) anzuwenden, bleiben sie von der Zuständig-
keit der Kommission ausgenommen. 2Davon abweichend bleibt die Zustän-
digkeit der Kommission unberührt für Schulen sowie für Arbeitsbereiche 
nach Maßgabe des § 1 Absätze 6 und 8 ABD, sofern dort vor dem 1. April 
2022 das ABD angewandt wurde. 3Darüber hinaus findet diese Ordnung 
keine Anwendung in der Diözese Speyer unbeschadet ihrer Zugehörigkeit 
zur Freisinger Bischofskonferenz. 4Im Übrigen findet sie auch keine Anwen-
dung auf Kleriker, Dienst- und Beamtenverhältnisse.

(4) 1Beantragt ein kirchlicher Rechtsträger den Wechsel in den Geltungs-
bereich einer anderen Ordnung, entscheidet der Diözesanbischof nach Zu-
stimmung beider Seiten jeweils der abgebenden und der aufnehmenden 
Kommission. 2Der Antrag bedarf der schriftlichen Begründung. 3Die Ent-
scheidung ist den Kommissionen mitzuteilen.

(5) 1Der Diözesanbischof kann für mehrere kirchliche Rechtsträger eine ei-
gene Ordnung erlassen. 2Die Entscheidung über den Erlass einer solchen 
Ordnung erfolgt im Benehmen mit beiden Seiten der ansonsten zuständi-
gen Kommission.
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§ 2
Kommission

(1) Für die in § 1 genannten Rechtsträger besteht eine Kommission mit der 
Bezeichnung „Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Di-
özesen (Bayerische Regional-KODA) – im Folgenden Kommission.

(2) 1Die Amtszeit der Kommission beträgt fünf Jahre. 2Sie beginnt mit der 
konstituierenden Sitzung, jedoch nicht vor dem 1. September des Wahljah-
res, und endet mit Ablauf des 31. August des fünften auf die Wahl folgen-
den Jahres. 3Bis zur konstituierenden Sitzung der neuen Kommission nimmt 
die bestehende Kommission die Aufgaben geschäftsführend gemäß dieser 
Ordnung wahr, jedoch nicht über die Dauer von zwölf Monaten über das 
Ende ihrer Amtszeit hinaus.

§ 3
Aufgabe

(1) 1Aufgabe der Kommission ist die Beratung und Beschlussfassung von 
Rechtsnormen über Inhalt, Abschluss und Beendigung von Arbeitsverhält-
nissen, solange und soweit die Zentrale Kommission (§ 2 Zentral-KODA-Ord-
nung) von ihrer Regelungsbefugnis gemäß § 3 Absatz 1 Zentral-KODA-Ord-
nung keinen Gebrauch gemacht hat oder macht. 2Die durch die Kommission 
nach Maßgabe dieser Ordnung beschlossenen und vom Diözesanbischof in 
Kraft gesetzten Beschlüsse gelten unmittelbar und zwingend.

(2) Beschlüsse der Zentralen Kommission im Rahmen ihrer Beschlusskom-
petenz gemäß § 3 Absatz 1 Zentral-KODA-Ordnung gehen mit ihrer Inkrafts-
etzung den Beschlüssen der Kommission vor.

(3) In Erfüllung ihrer Aufgabe soll die Kommission bei den Beratungen die 
Empfehlungen der Zentralen Kommission gemäß § 3 Absatz 3 Zentral-KO-
DA-Ordnung berücksichtigen.
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§ 4
Zusammensetzung

(1) 1Die Kommission ist paritätisch besetzt. 2Sie setzt sich aus 40 Mitgliedern 
(20 Dienstgebervertreter/Dienstgebervertreterinnen und 20 Dienstnehmer-
vertreter/Dienstnehmer-vertreterinnen) zusammen, und zwar

a)	jeweils zwei Dienstgebervertreter/Dienstgebervertreterinnen und 
zwei Dienstnehmervertreter/Dienstnehmervertreterinnen aus der 
Erzdiözese Bamberg sowie aus den Diözesen Eichstätt, Passau, Re-
gensburg und Würzburg,

b)	vier Dienstgebervertreter/Dienstgebevertreterinnen und vier Dienst-
nehmer-vertreter/Dienstnehmervertreterinnen aus der Diözese Augs-
burg,

c)	vier Dienstgebervertreter/Dienstgebervertreterinnen und vier 
Dienstnehmervertreter/Dienstnehmervertreterinnen aus der Erzdiö-
zese München und Freising sowie

d)	zwei Dienstnehmervertreter/Dienstnehmervertreterinnen aus dem 
Bereich der Lehrkräfte an katholischen Schulen gemäß can. 803 CIC 
und

e)	zwei Vertreter/Vertreterinnen der Schulträger. 3Einer davon kann 
auch ein Vertreter/eine Vertreterin des Katholischen Schulwerks in 
Bayern sein.

(2) 1Zusätzlich zu den Mitgliedern auf Dienstnehmerseite nach Absatz 1 wird 
eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern durch tariffähige Arbeitnehmerkoali-
tionen (Gewerkschaften) entsandt. 2Das Nähere regelt § 6. 3Im Fall der Entsen-
dung ist für deren Dauer für jedes Gewerkschaftsmitglied die Dienstgeberseite 
um einen Dienstgebervertreter / eine Dienstgebervertreterin zu erhöhen. 
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§ 5
Berufung und Wahl der Mitglieder, Wahlrechtsgrundsätze

(1) 1Die Dienstgebervertreter/Dienstgebervertreterinnen werden durch die 
Konferenz der bayerischen Generalvikare für die Dauer der Amtszeit be-
rufen. 2Als Dienstgebervertreter/Dienstgebervertreterin kann nicht berufen 
werden, wer aufgrund der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) Mit-
glied der Mitarbeitervertretung sein kann. 3Nicht im kirchlichen Dienst ste-
hende Personen können Dienstgebervertreter/Dienstgebervertreterin sein, 
wenn sie als Mitglied eines kirchlichen Organs zur Entscheidung in arbeits-
vertragsrechtlichen Angelegenheiten befugt sind. 4Bei der Berufung der 
Dienstgebervertreter/Dienstgebervertreterinnen sollen die verschiedenen 
Bereiche des kirchlichen Dienstes einschließlich der Orden, insbesondere 
der Orden nach päpstlichem Recht, angemessen berücksichtigt werden.

(2) 1Die Dienstnehmervertreter/Dienstnehmervertreterinnen gemäß § 4 Ab-
satz 1 werden für die Dauer der Amtszeit gewählt. 2Die verschiedenen Ar-
beitsbereiche des kirchlichen Dienstes sollen dabei berücksichtigt werden. 
3Das Nähere regelt die Wahlordnung.

§ 6
Entsendungsgrundsätze

(1) 1Die Anzahl der Mitglieder gemäß § 4 Absatz 2 Satz 1, die von den Gewerk-
schaften entsandt werden, richtet sich grundsätzlich nach dem zahlenmä-
ßigen Verhältnis der zum Zeitpunkt der Entsendung in den Gewerkschaften 
zusammengeschlossenen kirchlichen Dienstnehmer/Dienstnehmerinnen 
zur Gesamtzahl der kirchlichen Dienstnehmer/Dienstnehmerinnen im Zu-
ständigkeitsbereich der Kommission (Organisationsstärke). 2Ungeachtet 
der jeweiligen Organisationsstärke stehen für die Gewerkschaften mindes-
tens zwei Sitze zur Verfügung. 3Satz 2 findet keine Anwendung, wenn die 
Mitarbeit in der Kommission von keiner Gewerkschaft beansprucht wird.

(2) Berechtigt zur Entsendung von Mitgliedern in die Kommission sind nur 
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Gewerkschaften, die nach ihrer Satzung für diesen Bereich zuständig sind. 

(3) Benennt nur eine Gewerkschaft Vertreter/Vertreterinnen für die Kom-
mission, fallen alle Sitze nach Absatz 1 Satz 2 an diese Gewerkschaft.

(4) 1Benennen mehrere Gewerkschaften Vertreter/Vertreterinnen für die 
Kommission, einigen sich die mitwirkungsberechtigten und mitwirkungs-
willigen Gewerkschaften auf die zahlenmäßige und namentliche Zusam-
mensetzung der von der Gewerkschaft zu entsendenden Vertreter/Ver-
treterinnen. 2Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet der/die 
Vorsitzende der Kommission im Einvernehmen mit dem/der stellvertreten-
den Vorsitzenden über die Verteilung der Plätze. 3Gegen die Entscheidung 
des/der Vorsitzenden der Kommission ist Klage beim kirchlichen Arbeitsge-
richt innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach Bekanntgabe 
der Entscheidung zulässig. 4Die Frist beginnt nur zu laufen, wenn die Ge-
werkschaften über den Rechtsbehelf, das Gericht, bei dem der Rechtsbehelf 
anzubringen ist, den Sitz und die einzuhaltende Frist schriftlich belehrt 
worden sind. 5Das kirchliche Arbeitsgericht entscheidet aufgrund der Mit-
gliederzahlen, die ihm gegenüber glaubhaft zu machen sind. 6Die Glaub-
haftmachung der Mitgliederzahl kann insbesondere durch eine eidesstatt-
liche Versicherung erfolgen, die ein Mitglied des Vertretungsorgans der 
Gewerkschaft vor einem Notar / einer Notarin abgibt. 

(5) Die entsandten Mitglieder müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie das 
verfassungsmäßige Selbstbestimmungsrecht der Kirche zur Gestaltung der 
sozialen Ordnung ihres Dienstes achten und die Eigenart des kirchlichen 
Dienstes respektieren. 

(6) Scheidet ein entsandtes Mitglied aus der Kommission aus oder wird es 
abberufen, entsendet die Gewerkschaft, die durch das Mitglied vertreten 
wurde, unverzüglich ein neues Mitglied. 

(7) 1Kündigt eine Gewerkschaft ihre Mitarbeit in der Kommission auf, eini-
gen sich die verbleibenden mitwirkungs-berechtigten und mitwirkungs-
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willigen Gewerkschaften darüber, wer für den Rest der Amtszeit die Stelle 
des ausscheidenden Mitglieds übernehmen soll. 2Kommt keine Einigung 
zustande, entscheidet der/die Vorsitzende der Kommission, welcher ver-
bleibenden Gewerkschaft das Nachbesetzungsrecht zusteht. 3Gegen die 
Entscheidung des/der Vorsitzenden der Kommission ist Klage beim Kirchli-
chen Arbeitsgericht innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach 
Bekanntgabe der Entscheidung zulässig. 4Die Frist beginnt nur zu laufen, 
wenn die Gewerkschaft über den Rechtsbehelf, das Gericht, bei dem der 
Rechtsbehelf anzubringen ist, den Sitz und die einzuhaltende Frist schrift-
lich belehrt worden ist. 

(8) Kündigen alle Gewerkschaften ihre Mitarbeit in der Kommission auf, 
erfolgt keine Nachbesetzung. 

(9) Das Nähere regelt die Entsendeordnung für die Vertreter/Vertreterinnen 
der tariffähigen Arbeitnehmerkoalitionen in die Kommission für das Ar-
beitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen. 

§ 7
Konstituierende Sitzung und Wahl des/der Vorsitzenden  

und des/der stellvertretenden Vorsitzenden

(1) Der/Die bisherige Vorsitzende, bei dessen/deren Verhinderung der/die 
bisherige stellvertretende Vorsitzende, lädt zur konstituierenden Sitzung 
ein, die innerhalb von acht Wochen nach Ablauf der Amtszeit der bisheri-
gen Kommission stattfindet.

(2) Das nach Lebensjahren älteste Mitglied eröffnet und leitet die konstitu-
ierende Sitzung bis zum Abschluss der Wahl.

(3) 1In der konstituierenden Sitzung werden ein Vorsitzender / eine Vorsit-
zende und ein stellvertretender Vorsitzender / eine stellvertretende Vorsit-
zende von der Kommission für die Hälfte der Amtszeit geheim gewählt. 
2Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen aller Kommissionsmitglieder 
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auf sich vereinigt. 3Kommt in zwei Wahlgängen die erforderliche Mehrheit 
nicht zustande, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meis-
ten Stimmen auf sich vereinigt. 4Je einer/eine muss der Dienstgeber- bzw. 
der Dienstnehmerseite angehören. 5Der Vorsitz liegt jeweils zur Hälfte der 
Amtszeit bei der Dienstnehmer- und der Dienstgeberseite. 6Die zeitliche 
Verteilung kann im Einvernehmen von Dienstnehmer- und Dienstgebersei-
te gesondert bestimmt werden. 7Bei jedem Wechsel findet eine Neuwahl 
statt.

(4) Scheidet der/die Vorsitzende oder der/die stellvertretende Vorsitzende 
vorzeitig aus, findet für den Rest der jeweiligen Amtszeit nach Absatz 3 eine 
Nachwahl statt.

§ 8
Vorzeitiges Ausscheiden, Nachfolge für ausgeschiedene Mitglieder,  

Ruhen der Mitgliedschaft

(1) 1Die Mitgliedschaft in der Kommission erlischt vor Ablauf der Amtszeit 
durch

1.	 Wegfall der Voraussetzungen für die Berufung oder Wählbarkeit; die 
Feststellung erfolgt durch den Vorsitzenden / die Vorsitzende im Ein-
vernehmen mit dem/der stellvertretenden Vorsitzenden,

2.	Niederlegung des Amtes, die dem/der Vorsitzenden gegenüber 
schriftlich zu erklären ist,

3.	 Ausscheiden aus dem kirchlichen Dienst in der Diözese, in der das 
Mitglied gewählt oder für die es berufen wurde, oder Eintritt in die 
Freistellungsphase eines nach dem Blockmodell vereinbarten Alter-
steilzeitarbeitsverhältnisses oder Eintritt in die Freistellungsphase 
eines Sabbatjahrmodells unmittelbar vor dem Renteneintritt,

4.	 rechtskräftige Entscheidung der kirchlichen Gerichte für Arbeitssa-
chen, die die grobe Vernachlässigung oder Verletzung der Befugnis-
se und Pflichten als Mitglied der Kommission festgestellt haben,

5.	Abberufung eines Mitglieds durch die entsendende Gewerkschaft 
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oder Beendigung der Mitgliedschaft einer Gewerkschaft; dies gilt 
auch für die Dienstgebervertreter/-innen nach § 4 Absatz 2 Satz 3, 
wenn der Gewerkschaftssitz nicht nachbesetzt wird.

2 Satz 1 gilt entsprechend für Ersatzmitglieder.

(2) Scheidet ein Dienstgebervertreter / eine Dienstgebervertreterin vorzei-
tig aus, so beruft die Konferenz der bayerischen Generalvikare für den Rest 
der Amtszeit ein neues Mitglied.

(3) 1Auf Antrag des einzelnen Mitglieds kann dessen Mitgliedschaft in der 
Kommission aus wichtigem Grund für ruhend erklärt werden. 2Über den An-
trag entscheidet der/die Vorsitzende im Einvernehmen mit dem/der stellver-
tretenden Vorsitzenden. 3Kommt eine einvernehmliche Entscheidung nicht 
zustande, ist der Antrag der Kommission vorzulegen. 4Die Entscheidung 
der Kommission ist endgültig. 5Die Mitgliedschaft ruht ebenso für den Fall, 
dass der/die Vorsitzende im Einvernehmen mit dem/der stellvertretenden 
Vorsitzenden die dauerhafte Verhinderung eines Mitglieds feststellt. 6Ge-
gen die Entscheidung des/der Vorsitzenden und des/der stellvertretenden 
Vorsitzenden kann Beschwerde bei der Kommission erhoben werden; die 
Kommission entscheidet abschließend. 7Handelt es sich bei dem Mitglied, 
dessen Mitgliedschaft für ruhend erklärt wird, um einen Dienstnehmerver-
treter / eine Dienstnehmervertreterin, so rückt für die Dauer des Ruhens 
der Mitgliedschaft das nächstberechtigte Ersatzmitglied nach; handelt es 
sich um einen Dienstgebervertreter / eine Dienstgebervertreterin, beruft 
die Konferenz der bayerischen Generalvikare für die Dauer des Ruhens der 
Mitgliedschaft ein Ersatzmitglied. 8Handelt es sich um einen entsandten 
Dienstnehmervertreter / eine entsandte Dienstnehmervertreterin, benennt 
die Gewerkschaft, die durch das Mitglied vertreten wurde, für die Dauer 
des Ruhens der Mitgliedschaft ein neues Mitglied.

(4) 1Wird einem Mitglied der Kommission die grobe Vernachlässigung oder 
Verletzung der Befugnisse und Pflichten als Mitglied der Kommission vor-
geworfen, ruht die Mitgliedschaft, wenn die Kommission mit zwei Drittel 
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der Gesamtheit ihrer Mitglieder das Ruhen der Mitgliedschaft beschließt. 
2Das Ruhen der Mitgliedschaft endet, wenn das Kirchliche Arbeitsgericht 
in erster Instanz feststellt, dass das Mitglied seine Befugnisse und Pflich-
ten nicht grob vernachlässigt oder verletzt hat. 3Handelt es sich bei dem 
Mitglied, dessen Mitgliedschaft für ruhend erklärt wird, um einen Dienst-
nehmervertreter/eine Dienstnehmervertreterin, so rückt für die Dauer des 
Ruhens der Mitgliedschaft das nächstberechtigte Ersatzmitglied nach; 
handelt es sich um einen Dienstgebervertreter/eine Dienstgebervertrete-
rin, beruft die Konferenz der bayerischen Generalvikare für die Dauer des 
Ruhens der Mitgliedschaft ein Ersatzmitglied. 4Handelt es sich um einen 
entsandten Dienstnehmervertreter/eine entsandte Dienstnehmervertrete-
rin, benennt die Gewerkschaft, die durch das Mitglied vertreten wurde, für 
die Dauer des Ruhens der Mitgliedschaft ein neues Mitglied.

(5) 1Bei einer ordentlichen arbeitgeberseitigen Kündigung mit Freistellung 
von der Arbeit ruht die Mitgliedschaft in der Kommission ab dem Zeit-
punkt der Freistellung. 2Im Falle einer außerordentlichen arbeitgeberseiti-
gen Kündigung nach § 626 BGB ruht die Mitgliedschaft in der Kommission 
mit dem Zugang der außerordentlichen Kündigung. 3Absatz 4 Satz 3 findet 
entsprechende Anwendung. 4Die Mitgliedschaft in der Kommission endet 
gemäß Absatz 1 Nummer 3 mit der Rechtsbeständigkeit der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses.

(6) 1Die Mitgliedschaft in der Kommission ruht ebenfalls für Zeiten, in de-
nen die Hauptleistungspflichten des Arbeitsverhältnisses des Kommissions-
mitglieds ruhen. 2Absatz 4 Satz 3 findet entsprechende Anwendung.

(7) 1Scheidet ein Dienstnehmervertreter / eine Dienstnehmervertreterin 
vorzeitig aus, rückt das nach der Wahlordnung nächstberechtigte Ersatz-
mitglied für den Rest der Amtszeit nach. 2Steht kein Ersatzmitglied aus der 
jeweiligen Diözese bzw. kein Dienstnehmervertreter / keine Dienstnehmer-
vertreterin aus dem Bereich der Lehrkräfte an katholischen Schulen ge-
mäß can. 803 CIC mehr zur Verfügung, wählt die Dienstnehmerseite mit 
der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder aus den übrigen Ersatzmitglie-
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dern unabhängig von den Vorgaben des § 4 Absatz 1 und den Vorgaben der 
Wahlordnung ein Mitglied für den Rest der Amtszeit nach.

§ 9
Unterkommissionen

(1) 1Die Kommission kann für die Dauer ihrer Amtszeit oder zeitlich befristet 
zur Beschlussfassung von Rechtsnormen über Inhalt, Abschluss und Been-
digung von Arbeitsverhältnissen bestimmter Rechtsträger oder bestimm-
ter Berufs- und Aufgabenfelder in den kirchlichen Einrichtungen mit der 
Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder Unterkommissionen bilden. 2Die 
Reichweite der Handlungskompetenz der Unterkommission wird von der 
Kommission festgelegt. 3Vorschriften dieser Ordnung über die Kommissi-
on gelten für die Unterkommissionen und deren Mitglieder entsprechend, 
soweit sich nicht aus den Absätzen 2 bis 6 etwas anderes ergibt. 4§ 15 Abs. 
9 Satz 5 gilt mit der Maßgabe, dass statt des Vorbereitungsausschusses der/
die Vorsitzende im Einvernehmen mit dem/der stellvertretenden Vorsitzen-
den der Kommission bzw. der Unterkommission handelt.

(2) 1Die Unterkommissionen setzen sich paritätisch aus insgesamt vier oder 
sechs Vertretern/Vertreterinnen aus der Reihe der Dienstnehmer und vier 
oder sechs Vertretern/Vertreterinnen aus der Reihe der Dienstgeber zusam-
men. 2Die Festlegung erfolgt durch die Kommission. 3Die Hälfte der Mit-
glieder jeder Seite wird von den Seiten der Kommission aus ihren Reihen 
gewählt. 4Die andere Hälfte der Mitglieder darf nicht Mitglied der Kommis-
sion sein; sie wird von der jeweiligen Seite der Kommission aus den betrof-
fenen Berufs- und Aufgabenfeldern bzw. Rechtsträgern berufen, für die die 
Unterkommission gebildet wurde. 

(3) 1Die Mitglieder der Unterkommissionen bestimmen aus ihrer Mitte ei-
nen Vorsitzenden / eine Vorsitzende sowie einen stellvertretenden Vorsit-
zenden / eine stellvertretende Vorsitzende von der jeweils anderen Seite. 
2Der/Die Vorsitzende und sein/ihr Vertreter bzw. seine/ihre Vertreterin müs-
sen Mitglied der Kommission sein.
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(4) Die Sitzungen der Unterkommissionen werden von dem/der jeweiligen 
Vorsitzenden, bei dessen/deren Verhinderung von dem Stellvertreter / der 
Stellvertreterin geleitet und einberufen.

(5) Die Amtszeit der Unterkommission endet spätestens mit der Amtszeit 
der Kommission.

(6) 1Die von der Unterkommission mit einer Mehrheit der Stimmen von 
zwei Drittel ihrer Mitglieder beschlossenen Regelungsvorschläge sind qua-
lifizierte Beschlussempfehlungen. 2Diese werden dem Diözesanbischof nur 
dann zur Inkraftsetzung zugeleitet, wenn ihnen die Kommission mit einer 
Mehrheit der Stimmen von zwei Drittel ihrer Mitglieder zustimmt.

§ 9a
Unterkommission für Einrichtungen in wirtschaftlichen Notlagen

(1) 1Jede (Gesamt-) Mitarbeitervertretung oder jeder Dienstgeber oder beide 
gemeinsam können bei Vorliegen einer wirtschaftlichen Notlage für die 
Gesamtheit der Einrichtungen eines Rechtsträgers, für eine Einrichtung 
oder für Teile einer Einrichtung einen schriftlich zu begründenden Antrag 
an den Vorsitzenden / die Vorsitzende der Kommission stellen, zeitlich be-
fristet von einzelnen durch die Kommission beschlossenen Regelungen 
(insb. Höhe aller Entgeltbestandteile, Umfang der regelmäßigen Arbeitszeit 
und Umfang des Erholungsurlaubs) unter Beachtung der gesetzlichen Vor-
gaben abzuweichen. 2Zur Begründung hat der / haben die Antragsteller die 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 3Bei Anträgen einer (Gesamt-) Mitar-
beitervertretung reicht eine substantiierte Darstellung aus.

(2) 1Für Anträge nach Absatz 1 richtet die Kommission für die Dauer ihrer 
Amtsperiode eine Unterkommission für Einrichtungen in wirtschaftlichen 
Notlagen ein. 2Diese Unterkommission setzt sich paritätisch aus vier Vertre-
tern/Vertreterinnen aus der Reihe der Dienstnehmer und vier Vertretern/
Vertreterinnen aus der Reihe der Dienstgeber zusammen. 3Der/Die Vorsit-
zende und der/die stellvertretende Vorsitzende der Kommission sind kraft 
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Amtes Vorsitzende dieser Unterkommission, je ein weiteres Mitglied der 
Dienstgeber- und der Dienstnehmerseite wird von der jeweiligen Seite be-
reits bei der Einrichtung dieser Unterkommission für die Dauer der Amts-
periode gewählt (permanente Mitglieder). 4Darüber hinaus werden jeweils 
ein Stellvertreter / eine Stellvertreterin für diese Mitglieder für den Fall der 
Verhinderung gewählt. 5Die zwei anderen Mitglieder jeder Seite werden 
unverzüglich nach Eingang eines Antrags im Sinne von Absatz 1 für die 
Dauer des Verfahrens zur Erledigung des Antrags von der jeweiligen Seite 
bestimmt (Ad-hoc-Mitglieder). 

(3) 1Der/Die Vorsitzende der Kommission leitet einen Antrag nach Absatz 
1 unverzüglich an die weiteren Mitglieder dieser Unterkommission wei-
ter. 2Er/Sie veranlasst unverzüglich die Bestimmung der Ad-hoc-Mitglieder. 
3Nach der Bestimmung lädt er/sie die Mitglieder dieser Unterkommission 
zu einer zeitnahen Sitzung ein.

(4) 1Über einen Antrag nach Absatz 1 entscheidet diese Unterkommission 
unverzüglich durch Beschluss. 2Soweit sie Abweichungen zulässt, sind die-
se zeitlich zu befristen. 3Sie kann von dem Dienstgeber der Einrichtung ge-
gebenenfalls weitere erforderliche Unterlagen anfordern.

(5) 1Die Sitzungen dieser Unterkommission werden von dem/der Vorsit-
zenden, bei dessen/deren Verhinderung von dem stellvertretenden Vorsit-
zenden / der stellvertretenden Vorsitzenden einberufen und geleitet. 2Die 
Führung der laufenden Geschäfte erfolgt durch die Geschäftsstelle der 
Kommission. 3Die Mitglieder dieser Unterkommission sollen vor Ort Gesprä-
che mit den Betroffenen, insbesondere mit der betroffenen (Gesamt-)Mitar-
beitervertretung und dem betroffenen Dienstgeber führen. 4Jede Seite die-
ser Unterkommission kann einen Sachverständigen / eine Sachverständige 
hinzuziehen; dieser/diese hat das Recht zur Teilnahme an den Sitzungen 
dieser Unterkommission.

(6) 1Die von dieser Unterkommission mit einer Mehrheit der Stimmen von 
zwei Drittel ihrer Mitglieder beschlossenen Regelungsvorschläge sind qua-
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lifizierte Beschlussempfehlungen. 2Diese werden dem zuständigen Diözes-
anbischof bzw. den zuständigen Diözesanbischöfen nur dann zur Inkrafts-
etzung zugeleitet, wenn ihnen die Kommission mit einer Mehrheit von 
zwei Drittel der Stimmen ihrer Mitglieder zustimmt. 3Die Vollversammlung 
hat darüber unverzüglich abzustimmen. 4Das Gesamtverfahren soll inner-
halb einer Höchstdauer von drei Monaten erledigt werden. 5Die Frist nach 
Satz 4 beginnt mit der Feststellung der Vollständigkeit der eingereichten 
Unterlagen durch den Vorsitzenden / die Vorsitzende im Einvernehmen mit 
dem/der stellvertretenden Vorsitzenden.

(7) 1Vorschriften dieser Ordnung bezüglich der Kommission gelten für diese 
Unterkommission entsprechend, soweit sich nicht aus den vorgenannten 
Absätzen etwas anderes ergibt. 2§ 15 Abs. 9 Satz 5 gilt mit der Maßgabe, dass 
statt des Vorbereitungsausschusses der/die Vorsitzende im Einvernehmen 
mit dem/der stellvertretenden Vorsitzenden handelt.

§ 9b
Ständige Arbeitsgruppe Lehrkräfte

(1) Die Kommission bildet eine Ständige Arbeitsgruppe Lehrkräfte für die 
Lehrkräfte an katholischen Schulen gemäß can. 803 CIC mit der Aufgabe, 
lehrerspezifische Beschlussempfehlungen zu erarbeiten.

(2) Die Ständige Arbeitsgruppe Lehrkräfte setzt sich aus acht Mitgliedern 
der Kommission zusammen, und zwar aus

a)	dem/der Vorsitzenden und dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 
kraft Amtes,

b)	den beiden für die katholischen Schulen gemäß can. 803 CIC berufe-
nen Dienstgebervertretern/Dienstgebervertreterinnen,

c)	den beiden gewählten Dienstnehmervertretern/Dienstnehmerver-
treterinnen aus dem Bereich der Lehrkräfte und

d)	je einem von der Kommission mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gewählten Mitglied jeder Seite.
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(3) Wird ein in Absatz 2 b) bis d) genanntes Mitglied der Kommission zum/
zur Vorsitzenden oder zum/zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, 
wird durch die Kommission ein anderes Mitglied aus der jeweiligen Seite in 
die Ständige Arbeitsgruppe Lehrkräfte gewählt.

(4) Verabschiedet die Ständige Arbeitsgruppe Lehrkräfte mit einer Mehrheit 
der Stimmen von zwei Drittel ihrer Mitglieder eine Beschlussempfehlung, 
wird diese als „Beschlussempfehlung der Ständigen Arbeitsgruppe Lehr-
kräfte“ der Vollversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

(5) Antragsberechtigt sind die Mitglieder der Ständigen Arbeitsgruppe Lehr-
kräfte; die Anträge müssen in Textform mit Begründung vorgelegt werden.

(6) 1§ 15 Absätze 3, 4, 7 und 9 gelten entsprechend. 2§ 15 Abs. 9 Satz 5 gilt mit 
der Maßgabe, dass statt des Vorbereitungsausschusses der/die Vorsitzende 
im Einvernehmen mit dem/der stellvertretenden Vorsitzenden handelt.

§ 10
Rechtsstellung

(1) 1Die Mitglieder der Kommission führen ihr Amt unentgeltlich als Ehren-
amt. 2Sie sind in ihrem Amt unabhängig und an keine Weisungen gebun-
den.

(2) 1Für die Mitglieder der Kommission steht die Wahrnehmung von Aufga-
ben als Mitglied der Kommission der arbeitsvertraglich vereinbarten Tätig-
keit gleich. 2Sie dürfen in der Ausübung ihres Amtes nicht gehindert und 
aufgrund ihrer Tätigkeit weder benachteiligt noch begünstigt werden; dies 
gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. 3Aus ihrer Tätigkeit dürfen ihnen 
keine beruflichen Nachteile erwachsen.

(3) Erleidet ein Mitglied der Kommission, das Anspruch auf Unfallfürsorge 
nach beamtenrechtlichen Grundsätzen hat, anlässlich der Wahrnehmung 
von Rechten oder in Erfüllung von Pflichten nach dieser Ordnung einen 
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Unfall, der im Sinne der beamtenrechtlichen Unfallfürsorgevorschriften ein 
Dienstunfall wäre, so sind diese Vorschriften entsprechend anzuwenden.

§ 11
Freistellung

(1) 1Die Mitglieder der Kommission, die im kirchlichen Dienst stehen, sind 
zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben im notwendigen 
Umfang von der dienstlichen Tätigkeit freizustellen, insbesondere für die 
Teilnahme an den Sitzungen der Vollversammlung und der Arbeitsgrup-
pen und für deren Vorbereitung. 2Zu den Aufgaben der Mitglieder der 
Kommission gehört auch die Pflege einer angemessenen Rückbindung zu 
denen, die sie repräsentieren, sowie eine regelmäßige Informationsarbeit. 
3Die Freistellung umfasst den Anspruch auf Reduzierung der übertragenen 
Aufgaben. 4Fällt eine Tätigkeit als Kommissionsmitglied auf einen außer-
halb der persönlichen Arbeitszeit liegenden Zeitraum, hat das Mitglied An-
spruch auf entsprechende Arbeitsbefreiung zu einem anderen Zeitpunkt 
unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts. 

(2) Die gemäß den Bestimmungen der Wahlordnung gewählten Kandida-
ten/Kandidatinnen sind bis zur konstituierenden Sitzung im notwendigen 
Umfang für Veranstaltungen der Dienstnehmerseite zur Vorbereitung auf 
ihre Tätigkeit freizustellen.

(3) Das weitere Mitglied der Dienstgeber- und der Dienstnehmerseite im 
Vermittlungsausschuss wird für die Teilnahme an Verhandlungen im not-
wendigen Umfang freigestellt.

(4) Das Nähere regeln Ausführungsbestimmungen der Kommission.
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§ 12
Schulung

1Die Mitglieder der Kommission werden im erforderlichen Umfang bis zu 
insgesamt einer Woche im Jahr für die Teilnahme an Schulungsveranstal-
tungen freigestellt, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit in 
der Kommission erforderlich sind. 2Jede Seite stellt für ihre Mitglieder die 
Erforderlichkeit fest.

§ 13
Kündigungsschutz der Mitglieder der Kommission

1Einem Mitglied der Kommission kann nur gekündigt werden, wenn ein 
Grund für eine außerordentliche Kündigung vorliegt. 2Abweichend von 
Satz 1 kann in Fällen des Artikels 5 Grundordnung auch eine ordentliche 
Kündigung ausgesprochen werden. 3Die Sätze 1 und 2 gelten ebenfalls in-
nerhalb eines Jahres nach Ausscheiden aus der Kommission.

§ 14
Beratung

1Der Dienstnehmerseite werden zur Beratung im notwendigen Umfang 
eine im Arbeitsrecht kundige Person oder die dafür erforderlichen Mittel 
zur Verfügung gestellt. 2Die Beauftragung einer Person erfolgt im Einver-
nehmen mit der Dienstnehmerseite. 3Der Berater / Die Beraterin ist nicht 
Mitglied der Kommission, kann jedoch an den Sitzungen der Kommission 
teilnehmen. 4Satz 3 gilt entsprechend für eine mit der Beratung der Dienst-
geberseite beauftragte Person.

§ 15
Sitzungen, Antragsstellung und Geschäftsordnung

(1) 1Die Kommission tritt bei Bedarf zu Vollversammlungen zusammen. 
2Eine Vollversammlung hat stattzufinden, wenn dies von einem Drittel der 
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Mitglieder in Textform und unter Angabe von Gründen verlangt wird.

(2) 1Der/Die Vorsitzende der Kommission, bei Verhinderung der/die stellver-
tretende Vorsitzende, lädt unter Angabe der Tagesordnung spätestens zwei 
Wochen – in Eilfällen acht Tage – vor der Sitzung ein. 2Die Tagesordnung 
und die Sitzungsunterlagen sollen spätestens eine Woche vor der Sitzung 
zugehen. 3Er/Sie entscheidet im Einvernehmen mit dem/der stellvertreten-
den Vorsitzenden auch über die Eilbedürftigkeit.

(3) 1Sind Mitglieder verhindert, an einer Sitzung teilzunehmen, so ist die 
Übertragung des Stimmrechts auf ein anderes Mitglied derselben Seite zu-
lässig. 2Ein Mitglied kann zusätzlich nicht mehr als ein übertragenes Stimm-
recht ausüben. 3Die Übertragung des Stimmrechts erfolgt in Textform. 4Bei 
Wahlen in der Kommission ist eine Stimmrechtsübertragung nicht zulässig.

(4) Die Kommission ist beschlussfähig, wenn von jeder Seite jeweils die 
Hälfte der Mitglieder, darunter der/die Vorsitzende oder der/die stellvertre-
tende Vorsitzende, anwesend ist. 

(5) Antragsberechtigt ist jedes Mitglied der Kommission; die Anträge müs-
sen in Textform mit Begründung vorgelegt werden.

(6) Empfehlungsbeschlüsse der Zentralen Kommission sind nach Zuleitung 
durch die Geschäftsstelle der Zentral-KODA in der nächsten Sitzung der Kom-
mission zu behandeln.

(7) 1Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 2Der/Die Vorsitzende kann im Einverneh-
men mit dem/der stellvertretenden Vorsitzenden Sachverständige hinzuziehen.

(8) Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung.

(9) 1Die Sitzungen finden in der Regel als Präsenzsitzungen statt. 2Die Teil-
nahme an Präsenzsitzungen von einzelnen Mitgliedern mittels Video ist un-
zulässig. 3Im Ausnahmefall kann die Sitzung mittels Videokonferenz durch-
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geführt werden, wenn sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung 
keine Kenntnis nehmen können. 4Eine Aufzeichnung ist unzulässig. 5Über das 
Vorliegen eines Ausnahmefalles und die Auswahl der Videokonferenzsoft-
ware entscheidet der Vorbereitungsausschuss. 6Im Fall des Absatzes 2 Satz 
3 entscheidet der/die Vorsitzende im Einvernehmen mit dem/der stellver-
tretenden Vorsitzenden. 7Die Absätze 1 bis 7 gelten für eine Sitzung mittels 
Videokonferenz entsprechend. 8Die Beschlussfassung (§ 16 Absatz 1) durch 
Abstimmung in einer Sitzung mittels Videokonferenz ist zulässig; dies gilt 
auch für den Fall der geheimen Abstimmung, wenn sichergestellt ist, dass 
das Abstimmungsgeheimnis gewahrt ist. 9Die Durchführung geheimer Wah-
len (§§ 7 und 19) ist zulässig, wenn sichergestellt ist, dass das Wahlgeheim-
nis gewahrt ist. 10Jedem Mitglied der Kommission werden die notwendigen 
technischen Mittel (Hardware und Software) für die Teilnahme an Videokon-
ferenzen zur Verfügung gestellt. Bezüglich der Kosten gilt §25.

§ 16
Beschlüsse und ihre Inkraftsetzung

(1) 1Die Kommission fasst Beschlüsse mit einer Mehrheit der Stimmen von 
zwei Drittel der Gesamtzahl ihrer Mitglieder. 2Beschlüsse zu Beschlussemp-
fehlungen der Ständigen Arbeitsgruppe Lehrkräfte werden mit der Mehr-
heit der Stimmen ihrer Mitglieder gefasst.

(2) 1In Angelegenheiten, die eilbedürftig sind und für die eine mündliche 
Behandlung entbehrlich ist, können Beschlüsse schriftlich herbeigeführt 
werden. 2Ein Beschluss kommt nicht zustande, wenn mindestens vier Mit-
glieder der Kommission eine mündliche Erörterung verlangen. 3Der/Die 
Vorsitzende entscheidet im Einvernehmen mit dem/der stellvertretenden 
Vorsitzenden über die Einleitung dieses Verfahrens.

(3) Die Beschlüsse werden nach Unterzeichnung durch den Vorsitzenden 
/ die Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzenden / die stellvertre-
tende Vorsitzende den Diözesanbischöfen übermittelt.
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(4) Sieht sich ein Diözesanbischof nicht in der Lage, einen Beschluss in Kraft 
zu setzen, weil er offensichtlich gegen kirchenrechtliche Normen oder gegen 
Vorgaben der katholischen Glaubens- und Sittenlehre verstößt, so legt er in-
nerhalb von sechs Wochen nach Zugang des Beschlusses beim Bischöflichen 
Ordinariat unter Angabe von Gründen Einspruch bei der Kommission ein.

(5) Wenn bis zum Ablauf der sechswöchigen Frist kein Einspruch erhoben 
worden ist, sind die Beschlüsse für die einzelnen bayerischen Diözesen vom 
Diözesanbischof in Kraft zu setzen und im Amtsblatt der Diözese zu veröf-
fentlichen.

(6) 1Im Falle eines Einspruchs berät die Kommission die Angelegenheit noch-
mals. 2Fasst sie einen neuen Beschluss oder bestätigt sie ihren bisherigen 
Beschluss, so leitet sie diesen dem Diözesanbischof zur Inkraftsetzung zu. 
3Kommt ein solcher Beschluss nicht zustande, so ist das Verfahren beendet.

(7) Das Verfahren ist auch dann beendet, wenn der Diözesanbischof sich aus 
den im Absatz 4 genannten Gründen nicht in der Lage sieht, einen bestätig-
ten oder geänderten Beschluss in Kraft zu setzen.

§ 16a
Beschlussfassung zu Beschlüssen der Zentralen Kommission

(1) Beschlüsse der Zentralen Kommission, die gemäß § 3 Absatz 1 Zentral-KO-
DA-Ordnung gefasst worden sind, werden von der Kommission innerhalb 
der Einspruchsfrist beraten.

(2) Stimmt die Kommission einem Beschluss der Zentralen Kommission mit 
der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder zu, unterrichtet sie davon um-
gehend die Diözesanbischöfe.

(3) 1Stimmt die Kommission einem Beschluss der Zentralen Kommission 
nicht mit der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder zu, so unterrichtet 
sie davon unter Angabe der Gründe umgehend die Diözesanbischöfe. 2Die 
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Diözesanbischöfe legen in diesem Fall Einspruch gegen den Beschluss der 
Zentralen Kommission ein.

§ 17
Vermittlungsausschuss

(1) Die Kommission bildet einen Vermittlungsausschuss.

(2) Der Vermittlungsausschuss besteht aus

a)	dem/der Vorsitzenden des Vermittlungsausschusses,
b)	dem/der Vorsitzenden und dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 

der Kommission kraft Amtes,
c)	 je einem weiteren Mitglied der Dienstgeber- und der Dienstnehmer-

seite,
d)	zwei weiteren Beisitzern/Beisitzerinnen, die der Kommission nicht 

angehören. 

(3) Für die Mitglieder des Vermittlungsausschusses wird für den Fall der Ver-
hinderung jeweils ein Stellvertreter / eine Stellvertreterin gewählt bzw. bestellt.

§ 18
Voraussetzung der Mitgliedschaft im Vermittlungsausschuss

(1) 1Der Vorsitzende des Vermittlungsausschusses und sein Stellvertreter 
/ seine Stellvertreterin bzw. die Vorsitzende des Vermittlungsausschusses 
und ihr Stellvertreter / ihre Stellvertreterin müssen die Befähigung zum 
Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz haben. 2Sie dürfen weder 
im kirchlichen Dienst stehen noch dem Vertretungsorgan einer kirchlichen 
Körperschaft oder eines anderen Trägers einer kirchlichen Einrichtung 
angehören. 3Sie sollen der katholischen Kirche angehören und über fun-
dierte Kenntnisse und Erfahrungen im Arbeitsrecht verfügen. 4Sie dürfen 
nicht durch kirchenbehördliche Entscheidung in der Ausübung der allen 
Kirchenmitgliedern zustehenden Rechte gehindert sein und müssen die 
Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für das kirchliche Gemeinwohl ein-
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treten. 5Für sie gelten die Vorgaben der Grundordnung entsprechend.

(2) Die Mitglieder nach § 17 Absatz 2 Buchstabe d) sollen Erfahrung in der 
Arbeit einer kirchlichen Arbeitsrechtskommission haben. 

§ 19
Wahl und Amtszeit des Vermittlungsausschusses

(1) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter / seine Stellvertreterin bzw. die 
Vorsitzende und ihr Stellvertreter / ihre Stellvertreterin werden von der 
Kommission mit zwei Drittel der Stimmen ihrer Mitglieder für die Dauer 
einer Amtszeit geheim gewählt.

(2) 1Kommt in den ersten beiden Wahlgängen diese Mehrheit nicht zustan-
de, reicht im dritten Wahlgang die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder 
der Kommission. 2Wird auch diese nicht erreicht, wählen die Dienstgeber- 
und die Dienstnehmerseite getrennt je einen Vorsitzenden / eine Vorsitzen-
de mit mindestens der Mehrheit ihrer Stimmen. 3Wählt eine Seite keinen 
Vorsitzenden / keine Vorsitzende, ist nur der/die andere Vorsitzender/Vor-
sitzende des Vermittlungsausschusses.

(3) 1Werden im getrennten Verfahren zwei Vorsitzende des Vermittlungs-
ausschusses gewählt, entscheidet jeweils nach Anrufung des Vermittlungs-
ausschusses durch die Kommission das Los, wer den Vorsitz im jeweiligen 
Verfahren übernimmt. 2Das Los wird in der Sitzung von dem/der an Lebens-
jahren ältesten Anwesenden geworfen. 3Der/Die jeweils andere ist Stellver-
treter/Stellvertreterin für dieses Verfahren.

(4) 1Scheidet der/die Vorsitzende des Vermittlungsausschusses vor dem 
Ende der Amtszeit aus, findet für den Rest der Amtszeit eine Nachwahl 
statt. 2Wird bei dieser Nachwahl die Mehrheit des Absatzes 1 bzw. Absatzes 
2 Satz 1 nicht erreicht, entscheidet das Los. 

(5) 1Die Mitglieder des Vermittlungsausschusses nach § 17 Absatz 2 Buchsta-



258 FOLGE 6  |  PASSAU, 1. AUGUST  2022  |  152. JAHRGANG

be c) und deren Stellvertreter/Stellvertreterinnen und die Stellvertreter/Stell-
vertreterinnen der Mitglieder des Vermittlungsausschusses nach Buchstabe b) 
werden zu Beginn der Amtszeit der Kommission von der jeweiligen Seite mit 
der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder gewählt. 2Scheidet ein gewähltes 
Mitglied aus der Kommission aus, oder kann das Amt im Vermittlungsaus-
schuss nicht mehr wahrgenommen werden, findet eine Nachwahl statt. 

(6) 1Die Mitglieder des Vermittlungsausschusses nach § 17 Absatz 2 Buch-
stabe d) und deren Stellvertreter/Stellvertreterinnen werden von der Kom-
mission mit einer Mehrheit der Stimmen von zwei Drittel ihrer Mitglieder 
gewählt. 2Jede Seite schlägt ein Mitglied und einen Stellvertreter / eine 
Stellvertreterin vor. 3Kommt in den ersten beiden Wahlgängen diese Mehr-
heit nicht zustande, reicht im dritten Wahlgang die Mehrheit der Stimmen 
der Mitglieder der Kommission. 4Wird auch diese nicht erreicht, dann be-
nennt die betreffende Seite das Mitglied und den Stellvertreter bzw. die 
Stellvertreterin.

(7) 1Die Amtszeit des Vermittlungsausschusses entspricht derjenigen der 
Kommission. 2Bis zur Wahl eines neuen Vermittlungsausschusses nimmt der 
bestehende Vermittlungsausschuss die Aufgaben wahr, jedoch nicht über 
die Dauer von zwölf Monaten hinaus; anhängige Verfahren werden von die-
sem bestehenden Vermittlungsausschuss in jedem Fall zu Ende geführt.

§ 20
Anrufung des Vermittlungsausschusses

(1) Falls ein Antrag in der Kommission nicht die für einen Beschluss erfor-
derliche Mehrheit der Stimmen von zwei Drittel ihrer Mitglieder erhalten 
hat, jedoch mindestens die Hälfte der Gesamtheit der Mitglieder dem Be-
schluss zugestimmt hat, legt der/die Vorsitzende diesen Antrag dem Ver-
mittlungsausschuss vor, wenn auf Antrag wiederum mindestens die Hälfte 
der Mitglieder für die Anrufung des Vermittlungsausschusses stimmt.
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(2) Falls eine Beschlussempfehlung der Ständigen Arbeitsgruppe Lehrkräfte 
nicht die für einen Beschluss erforderliche Mehrheit der Stimmen erhal-
ten hat, legt der/die Vorsitzende der Kommission diesen Antrag dem Ver-
mittlungsausschuss dann vor, wenn wiederum mindestens die Hälfte der 
Mitglieder der Ständigen Arbeitsgruppe Lehrkräfte für die Anrufung des 
Vermittlungsausschusses stimmt.

§ 21
Verfahren vor dem Vermittlungsausschuss

(1) 1Die Einladungen zu den Sitzungen des Vermittlungsausschusses erfol-
gen auf Veranlassung des/der Vorsitzenden. 2Er/Sie leitet das Vermittlungs-
verfahren nach pflichtgemäßem Ermessen. 3Er/Sie kann Sachverständige 
hinzuziehen. 4Der/Die Vorsitzende kann die Verbindung verschiedener Ver-
fahren beschließen, wenn die Verfahrensgegenstände in sachlichem oder 
rechtlichem Zusammenhang stehen. 

(1a) 1§ 15 Abs. 9 findet entsprechende Anwendung mit der Maßgabe, dass 
statt des Vorbereitungsausschusses der/die Vorsitzende des Vermittlungs-
ausschusses entscheidet. 2Präsenzsitzungen mit einem Teil der Mitglieder, 
an denen ein anderer Teil der Mitglieder mittels Videokonferenz teilnimmt, 
sind unzulässig. 3Über die Durchführung einer Sitzung mittels Videokonfe-
renz und die Auswahl der Videokonferenzsoftware entscheidet der Vorsit-
zende / die Vorsitzende. 4Die übrigen Absätze bleiben im Fall der Durchfüh-
rung einer Sitzung mittels Videokonferenz unberührt.

(2) 1Das Vermittlungsverfahren wird mit einem Vermittlungsvorschlag ab-
geschlossen, der innerhalb von acht Wochen nach der Anrufung des Ver-
mittlungsausschusses zu erarbeiten ist. 2Der Vermittlungsvorschlag soll 
einen beschlussfähigen Regelungsvorschlag enthalten. 3Der Vermittlungs-
ausschuss entscheidet mit einer Mehrheit von mindestens vier Stimmen. 
4Eine Stimmenthaltung ist nicht möglich. 5Einigt sich der Vermittlungsaus-
schuss nicht auf einen Regelungsvorschlag, kann auch ein Verfahrensvor-
schlag oder ein Hinweis beschlossen werden, für den die in Satz 3 gefor-
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derte Mehrheit erforderlich ist. 6Andernfalls stellt der/die Vorsitzende das 
Scheitern des Vermittlungsverfahrens fest. 

(3) 1Das Vermittlungsverfahren ist nicht öffentlich. 2Über das Vermittlungs-
verfahren ist Dritten gegenüber, die nicht Mitglieder der Kommission sind, 
Stillschweigen zu bewahren.

(4) Der Vermittlungsausschuss legt das Ergebnis des Vermittlungsverfah-
rens der Kommission vor, die hierüber innerhalb von sechs Wochen zu be-
raten und darüber gegebenenfalls Beschluss zu fassen hat. 

§ 22
Verfahren zur ersetzenden Entscheidung

(1) 1Stimmt die Kommission im Falle des § 20 dem Vermittlungsvorschlag 
nicht mit mindestens zwei Drittel der Stimmen ihrer Mitglieder innerhalb 
einer Frist von sechs Wochen zu, oder entscheidet die Kommission nicht 
gemäß § 16 selbst über die Angelegenheit, hat sich der Vermittlungsaus-
schuss erneut mit der Angelegenheit zu befassen, wenn mindestens die 
Hälfte der Gesamtzahl der Mitglieder dies beantragt. 2Das Verfahren zur 
ersetzenden Entscheidung ist innerhalb einer Frist von vier Wochen nach 
erneuter Anrufung abzuschließen. 3Das Verfahren ist nicht öffentlich.

(2) 1Der Vermittlungsausschuss beschließt eine Regelung mit der Mehrheit 
der Stimmen seiner Mitglieder. 2Eine Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 
3Wird eine Mehrheit nicht erreicht, bleibt es bei der bestehenden Rechtsla-
ge. 4Der Beschluss des Vermittlungsausschusses tritt an die Stelle eines Be-
schlusses der Kommission. 5Der/Die Vorsitzende des Vermittlungsausschus-
ses setzt die Kommission unverzüglich über den Beschluss in Kenntnis. 6Die 
Inkraftsetzung erfolgt gemäß § 16 Absatz 3 bis 7.
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§ 23
Vorbereitungsausschuss

1Zur Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Kommission wird ein Vorbe-
reitungsausschuss gebildet. 2Er berät den Vorsitzenden / die Vorsitzende bei 
der Aufstellung der Tagesordnung. 3Er kann zu Beschlussvorschlägen von Ar-
beitsgruppen und Anträgen von Kommissionsmitgliedern Stellung nehmen.

§ 24
Arbeitsgruppen

Für die Vorbereitung von Beschlüssen zu einzelnen Sachgebieten kann die 
Kommission ständige oder zeitlich befristete Arbeitsgruppen einsetzen.

§ 25
Kosten

(1) Die bayerischen Diözesen stellen für die Vorbereitung und Durchführung 
der Sitzungen der Kommission, der Unterkommissionen, des Vermittlungs-
ausschusses, des Vorbereitungsausschusses, der Ständigen Arbeitsgruppe 
Lehrkräfte und der Arbeitsgruppen sowie für die laufende Geschäftsfüh-
rung in dem erforderlichen Umfang Raum, Geschäftsbedarf und Personal-
kräfte zur Verfügung und tragen hierfür die notwendigen Kosten; dies gilt 
auch für die für Beratung und Gutachten anfallenden Kosten, die nach vor-
hergehender Bewilligung durch die Kommission über die Geschäftsstelle 
abgerechnet werden. 

(2) 1Für den Vorsitzenden / die Vorsitzende und den stellvertretenden Vor-
sitzenden / die stellvertretende Vorsitzende sowie für die Mitglieder nach 
§ 4 Absatz 1 Buchstaben d) und e) und für die für die Informationsarbeit 
freigestellten Mitglieder der Dienstnehmerseite sowie für die Tätigkeit im 
Vorbereitungsausschuss ersetzen die bayerischen Diözesen dem jeweiligen 
Arbeitgeber bzw. jeweiligen Schulträger die durch die Tätigkeit in der Kom-
mission anfallenden Kosten einschließlich der Reisekosten. 2Die notwendi-
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gen Kosten einschließlich der Reisekosten für die übrigen Mitglieder nach § 
4 Absatz 1 trägt die jeweilige Diözese. 3Die notwendigen Kosten einschließ-
lich der Reisekosten für die Mitglieder nach § 4 Absatz 2 Satz 1 tragen die 
entsendenden Gewerkschaften.

(3) Dem/Der Vorsitzenden und dem/der stellvertretenden Vorsitzenden so-
wie Mitgliedern nach § 17 Absatz 2 Buchstabe d) des Vermittlungsausschus-
ses kann eine Aufwandsentschädigung gewährt werden.

Ordnung für das Verfahren zur Wahl der Vertreter/Vertreterinnen der Beschäftig-
ten in der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen

(Regional-KODA-Wahlordnung – BayRKWO)

Erster Abschnitt
Grundsätze der Wahl

§ 1
Wahlrechtsgrundsätze

(1) Vertreter/Vertreterinnen der Beschäftigten in der Kommission für das Ar-
beitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen – im Folgenden Kommission 
genannt - (Dienstnehmervertreter/Dienstnehmervertreterinnen) werden in 
unmittelbarer, freier und geheimer Wahl nach den Bestimmungen dieser 
Ordnung bestimmt.

(2) Die Wahl findet durch Briefwahl statt.
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§ 2
Wahlbereiche

(1) 1Die Wahl der Dienstnehmervertreter/Dienstnehmervertreterinnen fin-
det nach Wahlbereichen statt. 2Dazu werden die Kandidaten/Kandidatin-
nen den nachfolgenden Wahlbereichen zugeordnet: 

1.	 Wahlbereich 1: Lehrkräfte an katholischen Schulen gemäß can. 803 
CIC, wobei Pastoralassistenten/Pastoralassistentinnen, Pastoralrefe-
renten/Pastoralreferentinnen, Gemeindeassistenten/Gemeindeas-
sistentinnen, Gemeindereferenten/Gemeindereferen-tinnen und 
Religionslehrer/Religionslehrerinnen im Kirchendienst, die an eine 
katholische Schule gemäß can. 803 CIC abgeordnet sind, dem Wahl-
bereich ihrer Berufsgruppe zugeordnet bleiben,

2.	Wahlbereich 2: Beschäftigte, die nach der Entgeltordnung für Be-
schäftigte in der kirchlichen Verbands- und/oder Bildungsarbeit für 
Jugendliche und für Erwachsene gemäß ABD Teil A, 2.10. eingrup-
piert sind,

3.	 Wahlbereich 3: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst, die ge-
mäß ABD Teil A, 2.3. Nummer 30 eingruppiert sind,

4.	Wahlbereich 4: Religionslehrkräfte, die gemäß der Entgeltordnung 
für Religionslehrerinnen und Religionslehrer im Kirchendienst ge-
mäß ABD Teil A, 2.6. eingruppiert sind,

5.	Wahlbereich 5: Beschäftigte im pastoralen Dienst, die gemäß der 
Entgeltordnung für Pastoralassistentinnen/Pastoralassistenten und 
Pastoralreferentinnen/Pastoral-referenten gemäß ABD Teil A, 2.4. oder 
gemäß der Entgeltordnung für Gemeindeassistentinnen/Gemein-
deassistenten und Gemeinde-referentinnen/Gemeindereferenten ge-
mäß ABD Teil A, 2.5. oder gemäß der Entgeltordnung für Pfarrhelfe-
rinnen und Pfarrhelfer gemäß ABD Teil A, 2.15. eingruppiert sind,
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6.	Wahlbereich 6: Beschäftigte, die gemäß der Entgeltordnung für Mes-
nerinnen und Mesner gemäß ABD Teil A, 2.8. oder gemäß der Entgelt-
ordnung für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker gemäß ABD 
Teil A, 2.9. eingruppiert sind,

7.	 Wahlbereich 7: Beschäftigte in der Verwaltung sowie Beschäftigte, 
die keinem der Wahlbereiche 1 bis 6 zugeordnet sind.

(2) 1Im Übrigen werden Kandidaten/Kandidatinnen mit Tätigkeiten, die 
über einen Wahlbereich hinausgehen, dem Wahlbereich zugeordnet, der 
dem überwiegenden zeitlichen Umfang der vertraglich vereinbarten Ar-
beitszeit entspricht; bei gleich hohen zeitlichen Anteilen entscheidet der/
die Beschäftigte. 2Ist ein Beschäftigter / eine Beschäftigte aufgrund meh-
rerer Arbeitsverhältnisse aktiv und/oder passiv wahlberechtigt, kann er/
sie das aktive und/oder passive Wahlrecht nur einmal in dem Wahlbereich 
ausüben, für den er/sie sich entschieden hat.

(3) Im Zweifelsfall entscheidet der Wahlvorstand nach Anhörung des/der 
Betroffenen über die Zuordnung zu einem Wahlbereich.

Zweiter Abschnitt
Wahlvorstände

§ 3
Bildung von Wahlvorständen

1Zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl der Dienstnehmervertreter/ 
Dienstnehmervertreterinnen in der Kommission werden Wahlvorstände 
gebildet. 2Wahlvorstände sind 

1. ein Diözesan-Wahlvorstand für jede Diözese, 
2. ein Lehrer-Wahlvorstand für die Wahl der Vertreter/Vertreterinnen 
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    der Lehrkräfte im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 1,
3. der Regional-Wahlvorstand.

§ 4
Zusammensetzung der Wahlvorstände

(1) Die Diözesan-Wahlvorstände bestehen aus fünf Personen, die vom Vor-
stand bzw. den Vorständen der zuständigen Diözesanen Arbeitsgemein-
schaft/en der Mitarbeitervertretungen (DiAG-MAV) gewählt werden.

(2) Der Lehrer-Wahlvorstand besteht aus fünf Lehrkräften, die von den Vor-
sitzenden der jeweils für die Lehrkräfte an katholischen Schulen gemäß 
can. 803 CIC zuständigen Diözesanen Arbeitsgemeinschaften der Mitarbei-
tervertretungen gewählt werden.

(3) Der Regional-Wahlvorstand besteht aus den Vorsitzenden der jeweili-
gen Diözesan-Wahlvorstände, dem/der Vorsitzenden des Lehrer-Wahlvor-
standes und einem/einer durch die Dienstgebervertreter/Dienstgeberver-
treterin in der Kommission bestellten Vertreter/Vertreterin der bayerischen 
Diözesen mit der Befähigung zum Richteramt.

(4) Nicht Mitglied des Wahlvorstandes kann sein, wer für die Kommission 
kandidiert. 

(5) Scheidet ein Mitglied eines Wahlvorstandes aus dem Wahlvorstand aus, 
ist durch das nach Absatz 1 und 2 zuständige Gremium unverzüglich ein 
neues Mitglied zu wählen. 

§ 4a
Kosten und Freistellung

(1) 1Die Kosten des Diözesan-Wahlvorstands trägt die Diözese. 2Die Kosten 
des Regional-Wahlvorstands und des Lehrer-Wahlvorstands tragen die bay-
erischen Diözesen. 3Zu den erforderlichen Kosten gehören auch
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–	 die Kosten für die Teilnahme an Schulungsveranstaltungen für 
Wahlausschüsse;

–	 die Kosten, die durch die Beziehung sachkundiger Personen entste-
hen, soweit diese zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben not-
wendig ist und die Diözese der Kostenübernahme vorher zugestimmt 
hat; die Zustimmung darf nicht missbräuchlich verweigert werden;

–	 die Kosten der Beauftragung eines Bevollmächtigten in Verfahren vor 
den kirchlichen Gerichten für Arbeitssachen, soweit die Bevollmächti-
gung zur Wahrung der Rechte des Bevollmächtigenden notwendig ist.

(2) 1Die Mitglieder der Wahlvorstände sind im notwendigen Umfang von 
ihrer Arbeit freizustellen. 2Die Freistellung beinhaltet den Anspruch auf Re-
duzierung der übertragenen Aufgaben.

§ 5
Konstituierung der Wahlvorstände, Wahl der Vorsitzenden

(1) Der jeweilige Diözesan-Wahlvorstand wird vom jeweiligen Vorstand der 
zuständigen Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen 
zur konstituierenden Sitzung eingeladen.

(2) Der Lehrer-Wahlvorstand wird von dem Leiter / der Leiterin der Ge-
schäftsstelle der Kommission zur konstituierenden Sitzung eingeladen.

(3) Der Regional-Wahlvorstand wird von dem Leiter / der Leiterin der Ge-
schäftsstelle der Kommission zur konstituierenden Sitzung eingeladen.

(4) Die konstituierenden Sitzungen der Diözesan-Wahlvorstände und des 
Lehrer-Wahlvorstandes finden spätestens zwölf Monate vor dem Wahltag 
statt.

(5) Die konstituierende Sitzung des Regional-Wahlvorstandes findet spätes-
tens elf Monate vor dem Wahltag statt.
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(6) Die Wahlvorstände bestimmen aus ihrer Mitte je einen Vorsitzenden 
/ eine Vorsitzende (Wahlleiter/Wahlleiterin) und einen stellvertretenden 
Vorsitzenden / eine stellvertretende Vorsitzende (stellvertretenden Wahl-
leiter / stellvertretende Wahlleiterin).

§ 6
Beschlussfassung, Verschwiegenheitspflicht

(1) Die Wahlvorstände entscheiden mit einfacher Mehrheit.

(2) Die Mitglieder der Wahlvorstände sind zur unparteiischen Wahrneh-
mung ihrer Aufgabe und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgabe bekannt gewordenen Angelegenheiten ver-
pflichtet.

Dritter Abschnitt
Wahlberechtigung, Wahlvorschlagsrecht und Wählbarkeit

§ 7
Wahlberechtigung

(1) Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten von Rechtsträgern gemäß §11, 
die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und am 1. Januar des 
Kalenderjahres, in dem der Wahltag liegt, in einem Arbeitsverhältnis zu ei-
nem kirchlichen Arbeitgeber stehen, der das ABD anwendet und auf deren 
Arbeitsverhältnis das ABD Anwendung findet. 

(2) Beschäftigte sind in derjenigen Diözese wahlberechtigt, in der die Ein-
richtung, in der sie am Tage der Erstellung der Liste der Beschäftigten im 
Sinne von § 12 Absatz 1 beschäftigt sind, ihren Sitz hat.

(3) Von der Wahlberechtigung ausgenommen sind:
1.	 Leiter/Leiterinnen von Einrichtungen im Sinne von § 1 BayRKO, 
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2.	Beschäftigte, die zur selbständigen Entscheidung über Einstellun-
gen, Anstellungen oder Kündigungen befugt sind,

3.	 Beschäftigte, die vom Dienstgeber zu sonstigen Mitarbeitern/Mitar-
beiterinnen in leitender Stellung ernannt wurden, 

4.	Beschäftigte, die am 1. November des Vorjahres des Kalenderjahres, 
in dem der Wahltag liegt, noch mindestens sechs Monate unter Weg-
fall der Bezüge beurlaubt sind,

5.	Beschäftigte, die sich am Wahltag in der Freistellungsphase der Al-
tersteilzeit befinden,

6.	Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis am Wahltag nicht mehr besteht.

§ 8
Wahlvorschlagsrecht

Wahlvorschlagsberechtigt sind die wahlberechtigten Beschäftigten, die 
innerhalb der vom Wahlvorstand festgelegten Frist in einem kirchlichen 
Arbeitsverhältnis stehen.

§ 9
Wählbarkeit

(1) Wählbar sind die wahlberechtigten Beschäftigten, die am Wahltag min-
destens seit einem Jahr in einem kirchlichen Arbeitsverhältnis stehen.

(2) Von der Wählbarkeit ausgenommen sind neben den in § 7 Absatz 3 ge-
nannten Beschäftigten folgende weitere Beschäftigte:

1.	 Mitglieder eines Organs eines kirchlichen Rechtsträgers im Geltungs-
bereich des ABD, das zur gesetzlichen Vertretung des Rechtsträgers 
berufen ist.

2.	Beschäftigte, die zur selbstständigen Entscheidung in anderen als in 
den in § 7 Absatz 2 Nummer 3 genannten Personalangelegenheiten 
befugt sind
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Vierter Abschnitt
Vorbereitung der Wahl

§ 10
Wahltag

1Die Kommission setzt den Wahltag fest, der mindestens vier Monate vor 
Ablauf der Amtszeit liegen soll. 2Der Wahltag wird in den Amtsblättern der 
Diözesen veröffentlicht.

§ 11
Rechtsträgerverzeichnisse 

(1) 1Die Diözesen erstellen vorbehaltlich des Absatzes 2 ein Verzeichnis der 
Rechtsträger, die unter den Geltungsbereich des §1 BayRKO fallen und das 
ABD anwenden. 2Dieses Verzeichnis wird im Juli des Vorjahres des Kalen-
derjahres, in dem der Wahltag liegt, mit Stand 1. Juni dieses Jahres in den 
Amtsblättern der Diözesen veröffentlicht.

(2) 1Das Katholische Schulwerk in Bayern erstellt ein Verzeichnis der 
Rechtsträger mit den Schulen, die das ABD anwenden. 2Dieses Verzeichnis 
wird mit Stand 1. Juni des Vorjahres des Kalenderjahres, in dem der Wahltag 
liegt, zusammen mit dem Verzeichnis nach Absatz 1 veröffentlicht.

(3) Diese Wahlverzeichnisse sind für den jeweiligen Wahlvorstand bindend.

§ 12
Wählerverzeichnisse

(1) 1Die in den Rechtsträgerverzeichnissen gemäß § 11 genannten Rechtsträ-
ger sind zur Unterstützung der Wahlvorstände verpflichtet. 2Auf Anforderung 
des am Hauptsitz des Rechtsträgers zuständigen Diözesan-Wahlvorstandes 
bzw. des Lehrer-Wahlvorstandes erstellen die Rechtsträger eine Liste aller Be-
schäftigten, auf deren Arbeitsverhältnis das ABD Anwendung findet. 3Unter-
halten Rechtsträger Einrichtungen in anderen Diözesen als der Diözese des 
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Hauptsitzes, sind die Beschäftigten in diesen Einrichtungen eigens zu erfas-
sen. 4Diese Listen sind spätestens sechs Monate vor dem Wahltag dem am Sitz 
des Rechtsträgers bzw. dem am Sitz der jeweiligen Einrichtung zuständigen 
Diözesan-Wahlvorstand auszuhändigen. 5Diese Listen enthalten Name und 
Geburtsdatum der Beschäftigten sowie Angaben zum Beginn des Arbeitsver-
hältnisses, zur ausgeübten Tätigkeit, zu Beginn und Ende der Beurlaubung 
im Sinne des § 7 Absatz 3. 6Die Rechtsträger sind verpflichtet, den jeweils zu-
ständigen Wahlvorständen unverzüglich anzuzeigen, wenn bei Beschäftigten 
Änderungen in ihrer dienstlichen Stellung eingetreten sind, die dazu führen 
könnten, hinsichtlich des Wahlrechts Änderungen hervorzurufen.

(2) 1Die Diözesan-Wahlvorstände und der Lehrer-Wahlvorstand erstellen je-
weils aufgrund der Listen gemäß Absatz 1 für ihren Zuständigkeitsbereich 
ein Wählerverzeichnis. 2Das Wählerverzeichnis enthält Namen und Vorna-
men der Beschäftigten.

(3) 1Der jeweilige Wahlvorstand ist dem/der betroffenen Beschäftigten ge-
genüber zur Erteilung von Auskünften über die Aufnahme bzw. Nichtauf-
nahme in das Wählerverzeichnis verpflichtet. 2Das Wählerverzeichnis liegt 
in geeigneter Weise 14 Tage zur Einsichtnahme auf. 3Anfragen und die Er-
teilung von Auskünften sollen elektronisch oder telefonisch erfolgen. 4Auf 
Antrag des/der betroffenen Beschäftigten hat der zuständige Wahlvorstand 
die Aufnahme bzw. Nichtaufnahme in das Wählerverzeichnis oder die Strei-
chung aus dem Wählerverzeichnis zu überprüfen und erforderlichenfalls 
eine Berichtigung des Wählerverzeichnisses vorzunehmen.

(4) Auf Anfrage des Wahlvorstandes unterstützt die Diözese den jeweiligen 
Wahlvorstand bei der Erstellung der Wählerverzeichnisse.

§ 13
Erstellung der Wahlunterlagen, Bestimmung des Wahlablaufs

(1) Der Regional-Wahlvorstand erstellt die für die Wahl zu verwendenden 
Vorlagen und versendet diese bis spätestens vier Monate vor dem Wahltag 
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an die Wahlvorstände.
(2) Der Regional-Wahlvorstand bestimmt anlässlich des Versandes der Vor-
lagen gemäß Absatz 1 den Wahlablauf und bestimmt ein Datum für die 
Abgabe der Wahlvorschläge der Beschäftigten.

§ 14
Wahlvorschläge der Beschäftigten

(1) Die Diözesan-Wahlvorstände bzw. der Lehrer-Wahlvorstand fordern un-
verzüglich nach Erhalt der Vorlagen gemäß § 12 Absatz 1 die Wahlberech-
tigten auf, bis zu dem vom Regional-Wahlvorstand gemäß § 13 Absatz 2 
bestimmten Datum Wahlvorschläge einzureichen.

(2) Der Wahlvorschlag muss den Namen des/der Vorgeschlagenen, die von 
ihm/ihr ausgeübte Tätigkeit und die Einrichtung, in der der/die Vorgeschla-
gene tätig ist, enthalten.

(3) 1Wahlvorschläge müssen von mindestens zehn Wahlvorschlagsberech-
tigten schriftlich innerhalb der von den Wahlvorständen festgelegten Frist 
vorgelegt werden. 2Sie müssen persönlich und handschriftlich unterzeich-
net sein. 3Auch der/die Vorgeschlagene ist wahlvorschlagsberechtigt.

§ 15
Prüfung der Wahlvorschläge und vorläufige Kandidatenliste

(1) 1Die Diözesan-Wahlvorstände bzw. der Lehrer-Wahlvorstand prüfen die 
Wahlvorschläge unverzüglich nach ihrem Eingang. 2Stellen sie Mängel fest, 
so benachrichtigen sie sofort denjenigen/diejenige, der/die den mangelhaf-
ten Wahlvorschlag eingereicht hat und fordern ihn/sie auf, die Mängel zu 
beseitigen. 3Der jeweilige Wahlvorstand hat auf die Rechtsfolge der Ungül-
tigkeit des Wahlvorschlages gemäß Absatz 2 hinzuweisen.

(2) Wahlvorschläge, die nach Ablauf der in § 13 Absatz 2 bestimmten Frist 
beim zuständigen Wahlvorstand eingehen oder deren Mängel innerhalb 
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dieser Frist nicht beseitigt werden, sind ungültig.

(3) Aus den gültigen Wahlvorschlägen erstellen die Diözesan-Wahlvorstän-
de und der Lehrer-Wahlvorstand jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich 
eine vorläufige Kandidatenliste. 

§ 16
Endgültige Kandidatenliste

(1) 1Die Diözesan-Wahlvorstände bzw. der Lehrer-Wahlvorstand fordern 
nach Erstellung der vorläufigen Kandidatenliste unverzüglich die vorge-
schlagenen Kandidaten/Kandidatinnen auf, innerhalb einer Ausschlussfrist 
von zehn Tagen (Datum des Poststempels) schriftlich zu erklären, ob sie 
der Kandidatur zustimmen. 2In die endgültige Kandidatenliste kann nur 
aufgenommen werden, wer fristgemäß schriftlich seine Zustimmung zur 
Kandidatur erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich. 3Bei Verhinde-
rung kann die schriftliche Zustimmung zur Kandidatur auch im Vorfeld 
erfolgen.

(2) Nach Ablauf der Frist gemäß Absatz 1 erstellen die Diözesan-Wahlvor-
stände und der Lehrer-Wahlvorstand jeweils für ihren Zuständigkeitsbe-
reich die endgültige Kandidatenliste.

(3) 1In der endgültigen Kandidatenliste sind die Kandidaten/Kandidatinnen 
in alphabetischer Reihenfolge nach ihrem Nachnamen aufzuführen. 2Darü-
ber hinaus sind der Wahlbereich, für den sie kandidieren, die ausgeübte Tä-
tigkeit, die Einrichtung, in der der Kandidat / die Kandidatin tätig ist, bzw. 
bei Lehrkräften die Schule, die Schulart und der Träger der Schule sowie 
die Diözese, in der die Schule ihren Sitz hat, anzugeben. 3Eine bestehende 
Mitgliedschaft in der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayeri-
schen Diözesen ist als Zusatz zum Namen in der Namenszeile anzugeben. 
4Weitere Zusätze sind unzulässig.
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§ 17
Wahlunterlagen

1Die Diözesan-Wahlvorstände bzw. der Lehrer-Wahlvorstand versenden die 
Wahlunterlagen an die Wahlberechtigten. 2Die Wahlunterlagen bestehen 
aus einem Wahlschein, dem Stimmzettel, einem kleineren Umschlag mit 
der Aufschrift „Wahl zur Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bay-
erischen Diözesen – Stimmzettelumschlag“ und einem größeren Umschlag 
mit der Aufschrift „Wahl zur Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der 
bayerischen Diözesen – Wahlbriefumschlag“. 3Auf dem Wahlbriefumschlag 
ist die Anschrift des zuständigen Wahlvorstandes aufzudrucken.

Fünfter Abschnitt
Wahlhandlung

§ 18
Durchführung der Wahl

(1) Jeder/Jede Wahlberechtigte aus dem Wahlbereich 1 hat zwei Stimmen.

(2) In den anderen Wahlbereichen hat jeder/jede Wahlberechtigte so viele 
Stimmen, wie Dienstnehmervertreter/Dienstnehmervertreterinnen gemäß 
§ 4 BayRKO zu wählen sind.
(3) Je Kandidat/Kandidatin darf nur eine Stimme vergeben werden.

(4) 1Der Stimmzettel ist in den Stimmzettelumschlag zu legen; der Stimm-
zettelumschlag ist zu verschließen. 2Anschließend ist der verschlossene 
Stimmzettelumschlag in den Wahlbriefumschlag zu legen; auch der Wahl-
briefumschlag ist zu verschließen. 3Auf dem Wahlbriefumschlag sind Na-
men und Adresse des/der Wahlberechtigten zu vermerken. 4Der Wahlbrief 
ist so rechtzeitig zu übersenden, dass er am Wahltag spätestens um 12:00 
Uhr bei dem zuständigen Wahlvorstand eingegangen ist.
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Sechster Abschnitt
Feststellung des Wahlergebnisses

§ 19
Auszählung der Stimmen

(1) 1Die Auszählung der Stimmen soll am Wahltag unmittelbar nach der in 
§ 19 genannten Frist erfolgen. 2Die Feststellung des Wahlergebnisses soll 
spätestens am ersten Tag nach der Auszählung erfolgen. 3Die Auszählung 
der Stimmen und die Feststellung des Wahlergebnisses erfolgen öffentlich.
(2) 1Die Wahlvorstände können Wahlhelfer/Wahlhelferinnen beiziehen. 2Die 
Wahlhelfer/Wahlhelferinnen unterliegen den Pflichten gemäß § 6 Absatz 2.

§ 20
Ungültige Stimmen, Zurückweisung von Wahlbriefen

(1) Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel

1.	 nicht der vom auszählenden Wahlvorstand ausgegebene Stimm- 
zettel ist,

2.	keine Kennzeichnung enthält,
3.	 den Willen des Wählers / der Wählerin nicht zweifelsfrei erkennen 

lässt,
4.	einen Zusatz oder Vorbehalt enthält.

(2) 1Wahlbriefe sind zurückzuweisen, wenn

1.	 der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist,
2.	dem Wahlbrief kein Wahlschein beiliegt,
3.	 dem Wahlbriefumschlag kein Stimmzettelumschlag beigefügt ist,
4.	weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag ver-

schlossen ist,
5.	der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge enthält,
6.	nicht der vom auszählenden Wahlvorstand ausgegebene Stimmzet-
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telumschlag benutzt worden ist,
7. ein Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in 

einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen ab-
weicht oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand enthält.

2Die Einsender/Einsenderinnen zurückgewiesener Wahlbriefe werden nicht 
als Wähler/Wählerinnen gezählt; ihre Stimmen gelten als nicht abgegeben.

(3) Die Stimmen eines Wählers / einer Wählerin, der/die an der Wahl teilge-
nommen hat, werden nicht dadurch ungültig, dass er/sie vor dem oder am 
Wahltag ausscheidet.

§ 21
Entscheidung des Wahlvorstandes

Der Wahlvorstand entscheidet über die Gültigkeit der abgegebenen Stim-
men, die Zurückweisung von Wahlbriefen und über alle im Zusammen-
hang mit der Wahlhandlung oder der Feststellung des Wahlergebnisses 
sich ergebenden Fragen.

§ 22
Feststellung des Wahlergebnisses

(1) 1Die Feststellung der gewählten Kandidaten/Kandidatinnen erfolgt nach 
den Wahlbereichen, für die sie kandidiert haben. 2Gewählt ist im Rahmen 
der für jede Diözese festgelegten Anzahl von Dienstnehmervertretern/
Dienstnehmervertreterinnen der Beschäftigten, wer in seinem Wahlbereich 
die meisten Stimmen erhalten hat. 3Als Dienstnehmervertreter/Dienstneh-
mervertreterin der Lehrkräfte sind die beiden Kandidaten/Kandidatinnen 
gewählt, die die meisten Stimmen erhalten haben.

(2) Sind im Zuständigkeitsbereich eines Diözesan-Wahlvorstandes nicht 
für alle vorgesehenen Wahlbereiche Kandidaten/Kandidatinnen auf dem 
Stimmzettel genannt, dann sind gewählt
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1.	 die gemäß Absatz 1 gewählten Kandidaten/Kandidatinnen der Wahl-
bereiche und

2.	unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem Wahlbereich die Kandi-
daten/Kandidatinnen, die nach den gemäß Absatz 1 gewählten Kan-
didaten/Kandidatinnen die meisten Stimmen erhalten haben, bis die 
für die jeweilige Diözese festgelegte Anzahl von Dienstnehmerver-
tretern/ Dienstnehmervertreterinnen der Beschäftigten erreicht ist.

(3) 1Sind im Zuständigkeitsbereich eines Diözesan-Wahlvorstandes weni-
ger Kandidaten/Kandidatinnen auf dem Stimmzettel genannt, als für die 
jeweilige Diözese Dienstnehmervertreter/Dienstnehmervertreterinnen der 
Beschäftigten festgelegt sind, dann sind gewählt

1.	 alle Kandidaten/Kandidatinnen auf dem Stimmzettel und
2.	die Kandidaten/Kandidatinnen, die nach den gemäß Absatz 1 und 2 

gewählten Kandidaten/Kandidatinnen aus allen Diözesen die meis-
ten Stimmen erhalten haben, bis die für die jeweilige Diözese festge-
legte Anzahl von Dienstnehmervertretern/ Dienstnehmervertreterin-
nen der Beschäftigten erreicht ist. 

2Die nach Satz 1 Nummer 2 vergebenen Sitze verbleiben für die Dauer der 
Amtszeit bei der Diözese, aus welcher der/die nach dieser Vorschrift gewählte 
Dienstnehmervertreter/Dienstnehmervertreterin der Beschäftigten kommt.

(4) Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

§ 23
Vorläufiges Wahlergebnis

(1) Die Vorsitzenden der Diözesan-Wahlvorstände und der/die Vorsitzende 
des Lehrer-Wahlvorstandes melden das jeweils festgestellte Wahlergebnis 
unverzüglich dem/der Vorsitzenden des Regional-Wahlvorstandes und set-
zen die gewählten Dienstnehmervertreter/ Dienstnehmervertreterinnen der 
Beschäftigten unverzüglich über ihre Wahl in die Kommission in Kenntnis.
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(2) Der/Die Vorsitzende des Regional-Wahlvorstandes gibt nach Eingang 
der Meldungen gemäß Absatz 1 das gesamte vorläufige Wahlergebnis auf 
der Internetseite der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayeri-
schen Diözesen bekannt.

§ 24
Wahlanfechtung

(1) 1Jeder/Jede Wahlberechtigte hat das Recht, die Wahl wegen eines Versto-
ßes gegen geltendes Recht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Be-
kanntgabe des Wahlergebnisses schriftlich anzufechten. 2Die Anfechtungs-
erklärung ist dem Diözesan-Wahlvorstand bzw. dem Lehrer-Wahlvorstand 
zuzuleiten. 

(2) 1Der Diözesan-Wahlvorstand bzw. der Lehrer-Wahlvorstand entscheidet 
über Anfechtungen innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Wahlan-
fechtung und teilt die Entscheidung der Person oder den Personen mit, 
die die Wahl angefochten haben. 2Unzulässige und/oder unbegründete 
Anfechtungen weist der Diözesan-Wahlvorstand bzw. der Lehrer-Wahlvor-
stand zurück. 3Stellt er fest, dass die Anfechtung begründet ist und dadurch 
das Wahlergebnis beeinflusst sein kann, so erklärt er die Wahl für ungültig; 
in diesem Falle ist die Wahl unverzüglich zu wiederholen. 4Im Falle einer 
sonstigen begründeten Wahlanfechtung berichtigt er den durch Verstoß 
verursachten Fehler. 5Die Entscheidung über eine Wahlwiederholung wird 
im Amtsblatt der Diözese veröffentlicht. 

(3) Gegen die Entscheidung des Diözesan-Wahlvorstandes bzw. des Leh-
rer-Wahlvorstandes ist die Klage beim Kirchlichen Arbeitsgericht innerhalb 
einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entschei-
dung zulässig. 

(4) Eine für ungültig erklärte Wahl lässt die Wirksamkeit der zwischenzeit-
lich durch die Kommission gefassten Beschlüsse unberührt.
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§ 25
Endgültiges Wahlergebnis

(1) Die Geschäftsstelle der Kommission stellt beim Kirchlichen Arbeitsge-
richt durch Nachfrage sicher, ob Wahlanfechtungen eingegangen sind.

(2) 1Nach Ablauf der Frist gemäß § 24 Absatz 1, gegebenenfalls nach rechts-
kräftiger Entscheidung über Anfechtungsanträge, stellt der/die Vorsitzende 
des Regional-Wahlvorstandes das endgültige Wahlergebnis fest und gibt es 
unverzüglich über die Geschäftsstelle auf der Internetseite der Kommission 
für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen bekannt. 2Das endgül-
tige Wahlergebnis wird in den diözesanen Amtsblättern bekannt gegeben.

§ 26
Wahlniederschrift und Aufbewahrung der Wahlunterlagen

(1) 1Über die Wahlhandlung sowie über die Ermittlung und Feststellung der 
vorläufigen Wahlergebnisse und des endgültigen Wahlergebnisses, insbe-
sondere über Entscheidungen des Wahlvorstandes über die Ungültigkeit 
von Stimmen und die Zurückweisung von Wahlbriefen ist eine Nieder-
schrift anzufertigen. 2Die Wahlniederschrift ist von den Mitgliedern des 
Wahlvorstandes zu genehmigen und zu unterzeichnen. 3Verweigert ein 
Mitglied des Wahlvorstandes die Unterschrift, so ist der Grund hierfür in 
der Wahlniederschrift anzugeben.

(2) 1Die Vorsitzenden der Wahlvorstände sorgen für die Aufbewahrung aller 
für die Wahl erforderlichen Unterlagen bis zum Ende der Amtszeit. 2Die Un-
terlagen im Zuständigkeitsbereich der Diözesan-Wahlvorstände sind beim 
jeweiligen Bischöflichen Ordinariat aufzubewahren. 3Die Unterlagen in den 
Zuständigkeitsbereichen des Lehrer-Wahlvorstandes und des Regional-Wahl-
vorstandes werden in der Geschäftsstelle der Kommission aufbewahrt.

(3) Die Wahlniederschriften unterliegen der Archivierung durch die Ge-
schäftsstelle der Kommission.
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80 
Inkraftsetzung von Beschlüssen der Kommission  

für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 

	 Die Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 
hat in ihrer 199. Vollversammlung vom 23./24. März 2022 folgende Be-
schlüsse gefasst, die ich hiermit für die Diözese Passau zum genannten 
Zeitpunkt in Kraft setze:

ABD Teil A, 1. § 7a (Kurzarbeit) und Anlage J (Dienstvereinbarung 
zur Einführung von Kurzarbeit) 

	hier: Verlängerung der Regelung zur Kurzarbeit
	 zum 1. April 2022
	 Die Regelungen des Beschlusses vom 8. April 2020 und diese
	 Änderung treten mit Ablauf des 31. Dezember 2022 außer Kraft.

ABD Teil A, 1. § 37 
	 und 
ABD Teil E, 1. § 19, E. 2. § 17, E. 4. § 20
	 (Ausschlussfrist) 
	 hier: Ergänzungen
	 zum 1. Mai 2022

ABD Teil A, 2.3. Nummer 30
(Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) 
	 hier: Eingruppierung von Erzieherinnen/Erziehern Betreuung/Erziehung 

der Kinder von Flüchtlingen in Kindertageseinrichtungen 
	 zum 1. April 2022

ABD Teil A, 2. 
(Entgeltordnung)
	 hier: Ergänzung der Teile A, 2.4. (Entgeltordnung für Pastoralassistentin- 

nen/ Pastoralassistenten und Pastoralreferentinnen/Pastoralreferenten),
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	 A,2.5. (Entgeltordnung für Gemeindeassistentinnen/Gemeindeassis-
tenten und Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten) und

	 A, 2.15. (Entgeltordnung für Pfarrhelferinnen und Pfarrhelfer)
	 um eine Zulage als Ausgleich für Dienste zu ungünstigen Zeiten
	 zum 1. April 2022
	 Diese Änderungen treten spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2025
	 außer Kraft.

ABD Teil A, 2.5.
(Entgeltordnung für Gemeindeassistentinnen/Gemeindeassisten-

ten und Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten)
	 hier: Ergänzung zusätzlicher Entgeltgruppen
	 zum 1. April 2022

ABD Teil B, 4.1.
(Anlage D: Dienstliche Beurteilung und Leistungsfeststellung der 

Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter an katholischen Schulen 
	 Abschnitt A: Dienstliche Beurteilung und Leistungsfeststellung der 

Lehrkräfte an katholischen Schulen) 
	 hier: Ergänzungen
	 zum 1. Juni 2022

ABD Teil B, 4.1.1. 
(Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an 

Realschulen und Gymnasien)
	und
ABD Teil B, 4.1.3.
(Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an 

Grund- und Mittelschulen)
	 hier: Systembetreuer
	 zum 1. Mai 2022
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ABD Teil D, 8.
(Regelung über eine ergänzende Leistung an Beschäftigte und Auzu-

bildende)
	 hier: Anpassung in Bezug auf Rechtsträger gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 und 5  

BayRKO
	 zum 1. April 2022

ABD Teil D, 10 d. Nummer 2.1 
(Betriebliche Altersversorgung für Beschäftigte im Sinne des § 1 Ab-

sätze 2 bis 8)
	 hier: Anpassung des Dienstgeberbeitrags an die höhere Förderung ge-

mäß § 100 Einkommensteuergesetz
	 rückwirkend zum 1. Januar 2022

Der Wortlaut der Beschlüsse ist in der Anlage Nr. 139 zum Amtsblatt veröf-
fentlicht. Diese Anlage ist Bestandteil des Amtsblattes.

Passau, 01. August 2022

Dr. Stefan Oster SDB 
Bischof von Passau
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81 
Änderung der „Richtlinien für das Berufspraktikum  

in der Diözese Passau für Interessenten/innen  
am Beruf des/ der Gemeindereferenten/in“

Die mit Wirkung vom 01.09.2011 in Kraft gesetzten „Richtlinien für das Be-
rufspraktikum in der Diözese Passau für Interessenten/innen am Beruf des/ 
der Gemeindereferenten/in“ (Amtsblatt Nr. 7 / 2011 S. 72 ff) in der derzeit 
gültigen Fassung werden wie folgt geändert: 

I.	 Ziffer 3.4. Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„3.4. Auf die monatliche Vergütung des Praktikanten findet, soweit das 
Berufspraktikum in der Trägerschaft der Diözese Passau abgeleistet wird,  
§ 1 Abs. 7 ABD Teil A, 2.5. Anwendung.“
(…)

II.	Inkrafttreten

Die in Ziffer I benannte Änderung wird mit Wirkung vom 01.09.2022 in 
Kraft gesetzt. 

Passau, 18.07.2022

Dr. Stefan Oster SDB
Bischof von Passau
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Bischöfliche Finanzkammer

82 
Allgemeine Genehmigung  

von Wartungsverträgen

Die mit Amtsblatt vom 7. Juni 2016 (Folge 6, Nr. 53) erteilte allgemeine Ge-
nehmigung für Wartungsverträge wird mit sofortiger Wirkung aufgeho-
ben. An ihre Stelle tritt eine allgemeine Genehmigung gemäß Art. 44 Abs. 6 
KiStiftO für Verträge über Wartung, Inspektion und Prüfung von Baukonst-
ruktion, technischer Anlagen und Einrichtungen in Gebäuden und Außen-
anlagen gemäß der im Intranet des Bistums Passau veröffentlichten Über-
sicht in der jeweils gültigen Fassung.

Diese allgemeine Genehmigung gilt nur für vertragliche Vereinbarungen, 
die jährlich kündbar sind und die jeweils angegebenen jährlichen Schwel-
lenwerte für die von der jeweiligen Kirchenstiftung zu erbringende Gegen-
leistung nicht überschreiten.

Die allgemeine Genehmigung kann jederzeit widerrufen werden. Auch gilt 
weiterhin, dass in Fällen, in denen keine weitere Prüfung nach Zweck- und 
Rechtmäßigkeit durch die Bischöfliche Finanzkammer als Stiftungsauf-
sichtsbehörde vorgeschrieben ist, jederzeit die Möglichkeit besteht, einen 
solchen Fall zur Prüfung vorzulegen.
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